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A STELLUNGNAHMEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

A.1 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 410 Baurecht und Denkmalschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 01.07.2025) 

Anregungen und Hinweise aus der ei-
genen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan 
mit Begründung und ggf. Rechtsgrund-
lage: 

 

A.1.1 Durch die geplante Festsetzung eines All-
gemeinen Wohngebiets nach § 4 BauNVO 
unmittelbar angrenzend an eine ebenfalls 
geplantes (eingeschränktes) Gewerbege-
biet nach § 8 BauNVO wird der Tren-
nungsgrundsatz des § 50 BImSchG be-
rührt. Danach sind dem Wohnen dienende 
Gebiete anderen Gebieten so zuzuord-
nen, dass schädliche Umwelteinwirkun-
gen auf die Wohngebiete soweit wie mög-
lich vermieden werden. Zwar kann der 
Trennungsgrundsatz des § 50 BImSchG 
als Abwägungsdirektive im Rahmen der 
planerischen Abwägung durch andere Be-
lange von hohem Gewicht überwunden 
werden. Allerdings ist u.E. noch nicht 
nachvollziehbar belegt, aus welchen 
Gründen allein dieser Standort für die ge-
plante Wohnbaufläche in Betracht kommt. 
Über das Erfordernis einer Prüfung mögli-
cher Alternativen haben wir bereits im pa-
rallelen Änderungsverfahren für den Flä-
chennutzungsplan des GVV Dreisamtal 
Stellung genommen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Lage der Wohnbauentwicklung „Fischerrain III“ 
innerhalb des Gemeindegebietes begründet sich vor 
allem anhand der südlich unmittelbar angrenzenden 
Wohnlagen entlang der Scheffelstraße. Der Ände-
rungsbereich ergänzt die südlich angrenzenden 
Wohnnutzungen, wodurch eine sich auftuende bau-
liche Lücke zwischen den geplanten gewerblichen 
Nutzungen im Bereich „Fischerrain III“ und den 
Wohnlagen an der Scheffelstraße geschlossen wer-
den kann. Darüber hinaus stehen der Gemeinde ak-
tuell und in absehbarer Zeit im Gemeindegebiet 
keine Flächen in ähnlicher Größe und Zuschnitt zur 
Verfügung, auf welchen die dringend benötigen 
Wohnangebote für Geflüchtete und Menschen in 
prekären Wohnsituationen realisiert werden kann. 
Alternative Standorte kommen für eine geplante 
Wohnbauentwicklung daher nicht in Frage.  
Die Begründung wird entsprechend ergänzt.  

A.1.2 Das im Trennungsgrundsatz enthaltene 
Optimierungsgebot verpflichtet den Pla-
nungsträger darüber hinaus dafür Sorge 
zu tragen, dass im Fall benachbarter, mit-
einander unverträglicher Nutzungen durch 
planerische Maßnahmen entstehende 
schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne 
des § 3 BImSchG nicht hervorgerufen 
werden können. Nach Ziffer 3.1 der Be-
gründung soll vorliegend Nutzungskonflik-
ten zwischen Gewerbe und Wohnen vor-
gebeugt werden, indem das dem Wohnen 
benachbarte Gewerbegebiet als einge-
schränktes Gewerbegebiet festgesetzt 
wird. Gleichzeitig soll so ein immissions-
schutzrechtlich verträglicher Übergang 
von Wohnen zu Gewerbe sichergestellt 
werden. Ob diese Maßnahmen ausrei-
chen, um den durch die Planung hervor-
gerufenen Konflikt zu lösen, wird in der zur 

Dies wird berücksichtigt. 

Es wird eine schalltechnische Untersuchung ausge-
arbeitet, welche dem Bebauungsplan als Anlage 
beigefügt wird. Die Ergebnisse dieser Untersuchung 
werden in den Bebauungsplan eingearbeitet.  
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Offenlage angekündigten schallschutz-
technischen Untersuchung darzulegen 
sein. Die Untersuchung sollte sich auch 
auf die von der Landesstraße L126 auf das 
Plangebiet einwirkenden Immissionen be-
ziehen. 

A.1.3 Die Festsetzung des eingeschränkten Ge-
werbegebiets muss dem Gebot der hinrei-
chenden Bestimmtheit von Normen genü-
gen. In der Rechtsprechung ist anerkannt, 
dass es der gebotenen Bestimmtheit nicht 
schon dann fehlt, wenn die Festsetzung 
auslegungsbedürftig ist. Ausgehend da-
von dürfte die Festsetzung eines einge-
schränkten Gewerbegebiets, in dem Nut-
zungen zulässig sind, die das Wohnen 
nicht wesentlich stören, hinreichend be-
stimmt sein (vgl. vgl. BVerwG, Beschl. v. 
27. Juni 2018 - 4 B 107.17-, juris Rn.7; 
BayVGH, Urt. v. 21. April 2004 - 26 N 
00.2768 -, juris Rn. 35). Denn auch einge-
schränkte Gewerbegebiete, in dem nur 
das Wohnen nicht wesentlich störende 
Gewerbebetriebe zulässig sind, entspre-
chen nach ihrer Zweckbestimmung grund-
sätzlich dem Typus eines Gewerbege-
biets. Allerdings sollte die Begründung 
u.E. noch näheren Aufschluss über die 
Zweckbestimmung und die Rechtsgrund-
lage geben, auf welcher diese Einschrän-
kung basiert (§ 1 Abs. 5 BauNVO). Dar-
über hinaus halten wir Erläuterungen dar-
über, wem gegenüber die Festsetzung 
Schutz vermitteln soll, für zweckdienlich 
(lediglich den Nutzungen in dem benach-
barten WA und Sondergebiet, oder etwa 
auch den Betriebsleiterwohnungen im Ge-
werbegebiet. Siehe hierzu etwa VG Karls-
ruhe, Urt. v. 20.1.2023- 10 K 1357/21, ju-
ris). 

Dies wird berücksichtigt. 

In der Begründung wird noch näheren Aufschluss 
über die Zweckbestimmung und die Rechtsgrund-
lage gegeben, auf welcher diese Einschränkung ba-
siert. 

In der Begründung wird erläutert, wem gegenüber 
die Festsetzung Schutz vermitteln soll.  

A.1.4  Der Ausschluss von Werbeanlagen als ei-
genständige gewerbliche Nutzung sowie 
von Anlagen für kirchliche, kulturelle, sozi-
ale und gesundheitliche Zwecke sollte 
noch städtebaulich begründet werden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Ausschluss von Werbeanlagen als eigenstän-
dige gewerbliche Nutzung sowie von Anlagen für 
kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche 
Zwecke wird noch städtebaulich begründet. 

A.1.5  Die Festsetzungen in den Ziffern 1.1.3 und 
1.1.7 dürften dem Gebot der hinreichen-
den Bestimmtheit von Normen nicht ge-
recht werden, da die Regelung keinen Auf-
schluss gibt, worauf sich die „10 % der 
Verkaufsfläche“ beziehen soll. Wir schlie-
ßen uns daher der Stellungnahme des Re-
gionalverbands Südlicher Oberrhein an 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Festsetzungen in den Ziffern 1.1.3 und 1.1.7 
werden so angepasst, dass klargestellt ist, worauf 
sich die „10 % der Verkaufsfläche“ beziehen.  
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und bitten, die Festsetzung zu überarbei-
ten. 

A.1.6 Ziffer 1.1.10 der Bauvorschriften nimmt 
ausdrücklich Bezug auf Stellplätze, lässt 
Garagen jedoch unerwähnt. Daraus 
könnte der (wohl nicht beabsichtigte) 
Schluss gezogen werden, dass in dem 
Sondergebiet Carports und Garagen nach 
§ 12 BauGB ausgeschlossen werden sol-
len. Wir bitten die Festsetzung daher hin-
reichend bestimmt zu fassen. Da die §§ 12 
und 14 BauNVO unmittelbar auf sonstige 
Sondergebiete nach § 11 BauNVO An-
wendung finden, dürfte sich - sofern die 
Anlagen keinen besonderen Regelungen 
unterworfen werden sollen - eine aus-
drückliche Festsetzung über die Zulässig-
keit dieser Anlagen ohnehin erübrigen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Ziffer 1.1.10 der Bauvorschriften wird bezüglich 
Garagen hinreichend bestimmt gefasst. 

A.1.7 Laut Ziffer 1.3.2 der Bebauungsvorschrif-
ten nehmen die Höhenfestsetzungen nach 
§ 18 BauNVO Bezug auf neu herzustel-
lende Straßen. Es ist vorgesehen, zur Öf-
fentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
nach §§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 2 BauGB die Hö-
henlage der herzustellenden Straßen ge-
mäß § 9 Abs. 3 BauGB festzusetzen. Da 
laut Ziffer 1.13 der Bebauungsvorschriften 
von der im zeichnerischen Teil festgesetz-
ten Höhen der Erschließungsstraßen nach 
unten und oben um max. +/- 30 cm abge-
wichen werden darf, bitten wir für die Hö-
henfestsetzung in Ziffer 1.3.2 ausdrücklich 
zu bestimmen, dass unterer Bezugspunkt 
nicht die spätere tatsächliche Höhe der 
fertiggestellten Straße ist, sondern die in 
der Planzeichnung festgesetzte Höhe. Nur 
so kann angesichts der zulässigen Höhen-
differenz in der Ausführungsplanung u.E. 
die Rechtssicherheit der Festsetzung ge-
währleistet werden (vgl. u.a. OVG Müns-
ter, Urt. v. 13.2.2014 - 7 D 102/12 - Rn. 65, 
juris). 

Dies wird berücksichtigt. 

Für die Höhenfestsetzung in Ziffer 1.3.2 der Bebau-
ungsvorschriften wird ausdrücklich bestimmt, dass 
der untere Bezugspunkt nicht die spätere tatsächli-
che Höhe der fertiggestellten Straße ist, sondern die 
in der Planzeichnung festgesetzte Höhe.  

 

A.1.8 Wir bitten in der Begründung den ausle-
gungsbedürftigen Begriff „hochbaulich in 
Erscheinung tretende Anlage/Nebenan-
lage“ noch näher zu erläutern. 

Die planungsrechtliche Festsetzung mit dem ausle-
gungsbedürftigen Begriff „hochbaulich in Erschei-
nung tretende Anlage/Nebenanlage“ (Vorentwurf 
unter Ziffer 1.6 der Bebauungsvorschriften mit Stand 
19.12.2024) entfällt künftig.  

A.1.9 Wir bitten um Klarstellung, ob sich die Be-
bauungsvorschrift in Ziffer 1.12.2 lediglich 
auf PKW-Stellplätze oder auch auf LKW-
Stellplätze beziehen soll. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Ziffer 1.12.2 bezieht sich auf PKW-Stellplätze 
(Mitarbeiter, Besucher). Baumpflanzungen allge-
mein, auch für Flächen mit LKW-Stellplätzen, sind 
über die Bebauungsvorschrift in Ziffer 1.12.3 gere-
gelt: 1 Baum/600 m² Fläche. 
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A.1.10 Ziffer 2.1.3 der örtlichen Bauvorschriften 
lässt keine freistehenden PV-Anlagen als 
Nebenanlagen zu. Soweit eine solche Re-
gelung überhaupt als Gestaltungsvor-
schrift und nicht eher als planungsrechtli-
che Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Satz 3 
BauNVO erlassen werden kann, sollte ge-
prüft werden, ob die Bestimmung verein-
bar ist mit § 74 Abs. 1 Satz 2 LBO. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Ziffer 2.1.3 der örtlichen Bauvorschriften wird 
künftig als planungsrechtliche Festsetzung nach 
§ 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO erlassen.  

A.1.11 Bei Ziffer 2.2.6 der örtlichen Bauvorschrif-
ten handelt es sich u.E. um eine Regelung 
mit bauplanungsrechtlichem Charakter. 
Es dürfte sich um eine „andere Festset-
zung“ im Sinne des § 23 Abs. 5 BauNVO 
handeln. Wir bitten zu prüfen, die Vor-
schrift im Textteil zu verschieben. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Ziffer 2.2.6 der örtlichen Bauvorschriften wird 
künftig als planungsrechtliche Festsetzung im Sinne 
des § 23 Abs. 5 BauNVO gefasst.  

A.1.12  Der geplante Radweg im Süden des Plan-
gebiets endet auf einer privaten Baufläche 
im Allgemeinen Wohngebiet. Sofern per-
spektivisch vorgesehen ist, die Radwege-
verbindung nach Westen fortzuführen, 
sollte geprüft werden, die hierfür erforder-
lichen Flächen bereits jetzt im Bebauungs-
plan rechtlich zu sichern, etwa mit mittels 
Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 
BauGB. 

Dies wird berücksichtigt. 

Der geplante Geh- und Radweg im Süden wird per-
spektivisch entlang des Allgemeinen Wohngebiets 
in Richtung Norden auf der Sondergebietsfläche 
fortgeführt. Die hierfür erforderlichen Flächen wer-
den bereits jetzt im Bebauungsplan rechtlich mittels 
einer Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB ge-
sichert. 

A.1.13 Nach Ziffer 1.5 der Begründung werden 
die bestehenden Bebauungspläne „Ge-
werbegebiet Fischerrain I“ und „Gewerbe-
gebiet Fischerrain II“ in Teilbereichen 
überlagert. Dies bedarf der Berücksichti-
gung im Satzungstext, bei der Durchfüh-
rung des Verfahrens und der Beteiligung, 
sowie bei der Beschlussfassung. Nach 
Abschluss bitten wir auch um Vorlage von 
maßstabsgerecht ausgeschnittenen und 
beschrifteten neutralen Deckblättern zur 
kennzeichnenden Vorheftung auf den je-
weils überlagerten Bebauungsplan. 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Satzungstext wird entsprechend ergänzt. 

Nach Abschluss werden maßstabsgerecht ausge-
schnittenen und beschrifteten neutralen Deckblät-
tern zur kennzeichnenden Vorheftung auf den je-
weils überlagerten Bebauungsplan vorgelegt. 

A.1.14 Im Rahmen der Offenlage sind die nach 
§ 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB zu veröffentli-
chenden Unterlagen und der Inhalt der Be-
kanntmachung über das zentrale Internet-
portal des Landes unter www.uvp-ver-
bund.de zugänglich zu machen (vgl. § 3 
Abs. 2 Satz 5 Hs. 2 BauGB). Gleiches gilt 
gemäß den §§ 6a Abs. 2, 10a Abs. 2 
BauGB für die in Kraft getretene Planung. 

Dies wird berücksichtigt. 

Im Rahmen der Offenlage werden die nach § 3 Abs. 
2 Satz 1 BauGB zu veröffentlichenden Unterlagen 
und der Inhalt der Bekanntmachung über das zent-
rale Internetportal des Landes unter www.uvp-ver-
bund.de zugänglich gemacht.  

A.1.15 Die Begründung ist zu gegebener Zeit auf 
den Stand der endgültigen Planung unter 
Berücksichtigung des Abwägungsergeb-
nisses zu bringen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Begründung wird zu gegebener Zeit auf den 
Stand der endgültigen Planung unter Berücksichti-
gung des Abwägungsergebnisses gebracht. 

http://www.uvp-verbund.de/
http://www.uvp-verbund.de/
http://www.uvp-verbund.de/
http://www.uvp-verbund.de/


Gemeinde Kirchzarten Stand: 21.05.2026 
Bebauungsplan „Gewerbegebiet Fischerrain III“   
  

Abwägung der Stellungnahmen aus der Frühzeitigen Beteiligung Seite 7 von 55 

 
 

26-05-21 Abwägung Frühzeitige Beteiligung BPL GE Fischerrain III (26-04-23).docx 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

A.1.16 Wir bitten um weitere Beteiligung am Ver-
fahren und zu gegebener Zeit um Über-
mittlung einer Ergebnismitteilung zu den 
von uns ggf. vorgetragenen Anregungen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Eine weitere Verfahrensbeteiligung wird zugesi-
chert. 

Nach Verfahrensabschluss wird eine Ergebnismit-
teilung übermittelt.  

A.2 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 420 Naturschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 01.07.2025) 

Rechtliche Vorgaben aufgrund fachge-
setzlicher Regelungen, die im Regelfall 
nicht überwunden werden können: 

 

A.2.1 Artenschutz 

Den Antragsunterlagen liegt ein arten-
schutzrechtliches Gutachten des Büros für 
Landschaftsplanung, Landschafts- und 
Tierökologie (Dr. Wolfgang Zehlius-E-
ckert, September 2024) bei. Die Methodik 
ist plausibel und die Argumentation nach-
vollziehbar. Die Erhebung der Avifauna er-
folgte im Rahmen von drei systematischen 
Erhebungen am 21.04., 15.05. und 
26.05.2023. Bei den festgestellten Arten 
handelt es sich überwiegend um weit ver-
breitete Vogelarten, für die Ausweichmög-
lichkeiten in der näheren Umgebung zu 
Verfügung stehen. Das Plangebiet wird als 
nachrangiger Nahrungsraum eingestuft. 
Stieglitz und Bluthänfling nutzen die umlie-
genden Ruderalflächen zur Nahrungssu-
che. 

Eine Erfassung von Fledermäusen er-
folgte nicht. Der nahe gelegene Zastler-
bach ist jedoch als Lebensstätte eingetra-
gen und dient Fledermäusen als Jagdha-
bitat sowie als Leitlinie für Transferflüge. In 
der weiteren Umgebung des Gewerbege-
biets sind Fledermausquartiere bekannt. 
Beeinträchtigungen durch Beleuchtung 
und akustische Störungen während der 
Bauarbeiten, aber auch anlagenbedingt, 
sind denkbar. 

Am 26.05.2023 erfolgte zudem eine Nach-
suche von Zauneidechsen. Im eigentli-
chen Plangebiet wird das Vorkommen der 
Zauneidechse wegen fehlender Lebens-
räume ausgeschlossen. Weitere Bege-
hungen erfolgten in Absprache mit der Un-
teren Naturschutzbehörde nicht. 

Das Gutachten kommt zu dem Ergebnis, 
dass unter vollumfänglicher Einhaltung 
der im artenschutzrechtlichen Gutachten 
formulierten Vermeidungs- und 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Gutachten zum Artenschutz (Zehlius-Eckert 
2024) berücksichtigt die Habitatqualität der vorhan-
denen und angrenzenden Gehölze und kommt zum 
Ergebnis, dass in der Baumhecke am Rand des 
Plangebietes Einzelhabitate und Paarungsquartiere 
für Fledermäuse vorhanden sein könnten und der 
Bereich auch als Jagdhabitat und Transferroute ge-
nutzt wird. Es wird davon ausgegangen, dass ent-
lang der Bäche Lebensstätten und Teilhabitate vor-
handen sind. Daher wurden Vermeidungs- und Mi-
nimierungsmaßnahmen bez. potenzieller bzw. 
wahrscheinlicher Störungen formuliert (s.u. „Obli-
gate Maßnahmen“ unter 6. im Artenschutzbericht), 
die in die Bebauungsvorschriften als planungsrecht-
liche Festsetzungen, wenn eine Rechtsgrundlage 
nach BauGB besteht, und im Übrigen als Hinweise 
in die Bebauungsvorschriften übernommen werden.  
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Minimierungsmaßnahmen das Eintreten 
artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-
stände hinreichend ausgeschlossen wer-
den kann. 

Dieser Einschätzung wird gefolgt, sofern 
die unten genannten Festsetzungen in die 
Bebauungsvorschriften übernommen bzw. 
die bestehenden Vorschriften gemäß un-
seren Vorgaben konkretisiert werden. 

A.2.2 Umweltbericht 

Den Antragsunterlagen liegt ein Umwelt-
bericht (Stand Dezember 2024) des Büros 
„Anne Pohla - Freie Landschaftsarchitek-
tin'', bei. Die Beurteilung der Eingriffser-
heblichkeit auf die Schutzgüter ist gut 
nachvollziehbar und ausführlich. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.2.2.1 Eingriffs-/Ausgleichs-Bilanz: 

Die Bilanzierung des Biotopbestandes ist 
korrekt. Die Berechnung des Planzu-
stands ist gut nachvollziehbar aufbereitet. 
Es müssen jedoch noch folgende Bewer-
tungen angepasst werden: 

Auf der privaten Grünfläche im Westen 
des Plangebiets soll eine Magerwiese mitt-
lerer Standorte (33.43) mit 21 ÖP/m² (Nor-
malwert) entwickelt werden. Aufgrund der 
direkten Lage zwischen den beiden Stra-
ßen und den zukünftig gewerblich genutz-
ten Flächen, der geringen Größe der pri-
vaten Grünfläche und den damit einherge-
henden Randeffekten und Beeinträchti-
gungen ist die Entwicklung einer Mager-
wiese jedoch nicht plausibel. Zudem müs-
sen die besonderen Ansprüche einer Ma-
gerwiese über ein spezielles Pflegema-
nagement (Mahd mit Balkenmäher etc.) 
gesichert werden, was unter den gegebe-
nen Standortbedingungen nicht gewähr-
leistet ist. Realistischer ist auf dieser Flä-
che die Entwicklung einer Fettwiese 
(33.41). Aufgrund von Beeinträchtigungen 
durch Nährstoffeinträge, Müll, Randeffekte 
und Beschattung durch die bestehenden 
Gehölze, die zu einer reduzierten Arten-
vielfalt führen, ist ein Abschlag von 20 % 
vom Normalwert und somit eine Bewer-
tung mit 10 ÖP/m² gerechtfertigt. 
Für die in den Grünflächen einschließlich 
der Versickerungsflächen in den Berei-
chen GE, GEE, SO und WA geplanten 
Feldhecken/-gehölzen ist mit starken Be-
einträchtigungen, vor allem durch Nähr-
stoff- und Mülleinträge aus dem 

 

Die Bewertung der Biotoptypen auf den schmalen 
Grünstreifen und innerhalb der Bauflächen wurde 
angepasst. 

Die Wiese auf der privaten Grünfläche im Westen 
wird wie seitens der UNB vorgeschlagen als Fett-
wiese, Biotoptyp 33.41, mit 13 ÖP/m² in der Bilanz 
berücksichtigt. An diese im Mittel ca. 16 m breite Flä-
che grenzt ein in der Draufsicht 4 m breiter Kraut-
streifen auf und entlang der Böschung zur L 126 an, 
so dass ein rd. 20 m breiter Wiesen- und Krautstrei-
fen entsteht. Ein Abschlag erscheint deshalb hier 
nicht angemessen. 
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Gewerbegebiet, zu rechnen. Deshalb 
kann hier ebenfalls nicht vom Normalwert 
von 14 ÖP/m², sondern maximal von 11 
ÖP ausgegangen werden. Der übrige Teil 
der Grünfläche muss als Biotoptyp 60.50 
„Kleine Grünfläche” mit 4 ÖP angenom-
men werden. Da die Flächen nur über die 
GRZ festgesetzt sind und daher nicht ab-
sehbar ist, ob es sich um viele kleine Teil-
flächen mit hohen Randeffekten handelt, 
werden die Biotoptypen 60.60 „Garten” 
(siehe ÖK-VO, S. 72) und 33.41 „Fett-
wiese” aufgrund der Verinselung innerhalb 
der Gewerbeflächen, der zu erwartenden 
Beeinträchtigungen der Grünfläche durch 
die gewerbliche Nutzung sowie der zu-
sätzlichen Barrierewirkung durch die an-
grenzenden Straßen in den Bereichen GE, 
GEE und SO nicht erreicht. Grundsätzlich 
begrüßen wir die Entwicklung von blüten-
reichen Grünstreifen auf den Grünflächen, 
zur Stärkung der Biodiversität und Verbes-
serung des Erscheinungsbildes, wie im 
Umweltbericht auf S. 11 vorgeschlagen. 
Die Bilanzierung des Schutzguts Boden ist 
weitgehend nachvollziehbar und den Be-
stand betreffend korrekt. Bei der Ermitt-
lung des Ausgleichsbedarfs wird auf den 
wiederhergestellten Flächen ein Durch-
schnittswert der Bodenfunktionen von 2 
(bzw. auf einer Teilfläche der vorherige 
Wert von 1,83) angenommen. Diese Be-
wertung ist für die Teilflächen GE, GEE, 
SO, WA sowie die Baumscheiben im offe-
nen Siedlungsraum jedoch zu hoch ange-
setzt. Gemäß der Fortschreibung der Ar-
beitshilfe „Das Schutzgut Boden in der na-
turschutzrechtlichen Eingriffsregelung“ 
(LUBW, 2024, Heft Bodenschutz 24, S. 
11) bietet der Boden nach Abschluss der 
Eingriffe ein verringertes Wasserrückhal-
tevermögen und eine eingeschränkte Fil-
ter- und Pufferleistung. Er ist daher als 
Siedlungsboden mit einer Wertstufe von 1 
anzusetzen. Die Bodenbilanz muss ent-
sprechend angepasst werden. 

Zudem werden Dachbegrünungen als 
Ausgleichsmaßnahme für den Verlust der 
Bodenfunktionen vorgeschlagen. Aus den 
folgenden Gründen können die Dachbe-
grünungen als Minimierungsmaßnahmen 
angesehen, jedoch nicht als Ausgleichs-
maßnahmen für die Ökopunkte angerech-
net werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bewertung der Bodenfunktionen auf den wieder 
hergestellten Flächen wird angepasst. 
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Gemäß der Arbeitshilfe „Das Schutzgut 
Boden in der naturschutzrechtlichen Ein-
griffsregelung" (LUBW, 2012, Heft Boden-
schutz 24, S. 19) gilt: Eine Dachbegrünung 
ist nur dann als Kompensationsmaß-
nahme anzusehen, wenn ein Gebäude 
(Altbestand) nachträglich begrünt wird. Bei 
Neubauten ist die Dachbegrünung eine 
Minimierungsmaßnahme. 
Zudem wird im Umweltbericht festgestellt, 
dass der Anteil der tatsächlich intensiv be-
grünten Dächer im Voraus flächenmäßig 
nicht feststellbar ist und es sich um Nähe-
rungswerte handelt. Eine Festsetzung der 
Dachbegrünungsfläche findet auch nicht 
in den Bebauungsvorschriften statt. 

Als Minimierungsmaßnahme empfehlen 
wir, alle Dächer mit einer Dachneigung 
von bis zu 10° - sowohl auf Hauptgebäu-
den als auch auf Garagen, Carports und 
sonstigen Nebengebäuden - verpflichtend 
als Gründach mit extensiver Dachbegrü-
nung zu gestalten. Gründächer dienen der 
Speicherung und dem Rückhalt von Nie-
derschlagswasser und leisten somit auch 
einen Beitrag zur Starkregenvorsorge. 
Des Weiteren verbessern sie das Mikro-
klima, da sie gleichzeitig einen kühlenden 
Effekt für das Gebäude und die Umgebung 
haben, wodurch sich die Hitzebelastung 
reduziert. Eine Substrathöhe von mindes-
tens 10 cm ist sinnvoll, um Niederschlags-
wasser bei starkem Regen merklich Zwi-
schenspeichern zu können. Wir möchten 
darauf hinweisen, dass eine Solar-/Photo-
voltaiknutzung einer Dachbegrünung nicht 
entgegensteht, sondern sich sogar positiv 
auf den Energieertrag auswirkt. 

Nach den o. g. Anpassungen müssen das 
Defizit für die Schutzgüter Lebensräume 
und Boden sowie das Gesamtdefizit noch 
einmal neu berechnet werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bebauungsvorschrift 1.10.5 enthält bereits die 
Verpflichtung einer extensiven (mind. 10 cm Sub-
stratschicht) Dachbegrünung auf Dächern bis 10° 
Neigung 

 

 

 

 

 

Die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung wird entspre-
chend angepasst 

A.2.3 Biotop-/Gehölzschutz 

Im Süden des Plangebiets befindet sich 
ein Gehölzbestand aus sechs dicken Ei-
chen sowie mehreren Eschen und Spit-
zahornen. Dieser Bestand ist gemäß der 
Beschreibung im Umweltbericht weiterhin 
als gesetzlich geschütztes Biotop zu be-
werten. Der Gehölzbestand ist zwar nicht 
als Biotop kartiert, weist jedoch die Eigen-
schaften eines Biotops im Sinne des § 30 
Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz auf und 
ist damit Kraft Gesetz als Biotop 

 

Der genannte Mindestabstand zu den Baufenstern 
ist eingehalten, die Baugrenze wurde im Bereich der 
Bäume aus Vorsorgegründen noch stärker zurück 
genommen, da es sich um große Bäume mit ent-
sprechend großem Wurzelraum handelt. 

Sollten Wege innerhalb des Kronenbereiches ge-
plant werden, ist der Wurzelschutz zu beachten.  

Der Hinweis auf DIN 18920 und R-SBB wird im Text 
des Umweltberichts ergänzt. 
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geschützt. Ergänzend zu den im Gutach-
ten genannten Vermeidungs- und Mini-
mierungsmaßnahmen zum Schutz des 
Kronen-, Wurzel- und Stammbereichs ist 
ein Mindestabstand in der Größe des Wur-
zelbereichs (Kronentrauf plus 1,5 m) ein-
zuhalten. Es sei auf die Bestimmungen der 
DIN 18920 (Baumschutz auf Baustellen) 
und der R-SBB (Richtlinie für die Anlage 
von Straßen - Landschaftspflege) verwie-
sen. Diese gelten für alle im Plangebiet be-
findlichen Gehölzbestände. 

A.2.4 Natura 2000, FFH-Gebiet „Kandelwald, 
Roßkopf und Zartener Becken“ 

Der nahegelegene Zartenbach/Krumm-
bach ist Teil des FFH-Gebiets „Kandel-
wald, Roßkopf und Zartener Becken“. Im 
Bach finden sich Lebensräume des Bach-
neunauges, der Groppe und des Dohlen-
krebses (Anhang II FFH-RL). Projekte sind 
vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf 
ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszie-
len eines Natura 2000-Gebiets zu überprü-
fen (§ 34 BNatSchG). 
Um negative Auswirkungen auf den Ge-
wässerlebensraum im Krummbach zu ver-
meiden, ist eine Oberflächenwasserbe-
handlung vor der Einleitung vorgesehen. 
Das Entwässerungskonzept soll bis zur 
Offenlage des Bebauungsplans vorliegen. 
Um die Auswirkungen des Entwässe-
rungskonzepts auf die Schutzzwecke und 
Arten des FFH- Gebiets beurteilen zu kön-
nen, ist die Durchführung einer Natura-
2000- Verträglichkeitsprüfung notwendig, 
ggf. gefolgt von eine FFH-Verträglichkeits-
prüfung. 

Für die angrenzenden Gewerbegebiete 
„Fischerrain I" und Fischerrain II“ soll das 
anfallende Niederschlagswasser in den 
angrenzenden Krummbach eingeleitet 
werden. Hierfür ist ein Retentionsbodenfil-
ter geplant, der das Regenwasser auf-
nimmt, reinigt und verzögert in den 
Krummbach ableiten wird. Der Retentions-
bodenfilter wurde nach unserem Kenntnis-
stand noch nicht verwirklicht. Die Dimensi-
onierung durch das zusätzliche Gewerbe-
gebiet ist mit der unteren Wasserbehörde 
im Zuge des Wasserrechtsverfahrens ab-
zustimmen. 

 

 

 

 

 

Es wird eine FFH-Vorprüfung durchgeführt.  

 

Es werden Aussagen zur Entwässerung in den Be-
bauungsplan eingearbeitet.   

 

Die nebenstehende Formulierung ist leicht missver-
ständlich und muss geklärt werden. Üblicherweise 
wird zunächst eine FFH-Vorprüfung (i.d.R. auf Ba-
sis vorhandener Unterlagen) durchgeführt. Sind er-
hebliche Beeinträchtigungen nicht mit Sicherheit 
auszuschließen, muss zur weiteren Klärung eine 
FFH-Verträglichkeitsprüfung nach § 34 ff. 
BNatSchG durchgeführt werden. 

 

 

Inzwischen hat die Gemeinde Kirchzarten einen 
Generalentwässerungsplan erarbeiten lassen, der 
dem Landratsamt zur Genehmigung vorliegt. Dort 
ist eine Reinigung des einzuleitenden Regenwas-
sers vorgesehen. 

A.2.5 Festsetzungen  
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Nachfolgende Festsetzungen sind zu kon-
kretisieren bzw. sind durch die Gemeinde 
aufzunehmen: 

A.2.5.1 Neu: 

Offenstehende, nicht abgeböschte Bau-
gruben sind über Nacht mit Zäunen oder 
Abdeckungen zum Schutz vor Fallenwir-
kung für geschützte Tierarten während de-
ren Aktivitätszeiten abzusichern. Alternativ 
können einfache Ausstiegshilfen installiert 
werden. Die Baugruben sind täglich vor 
Baubeginn auf das Vorhandensein ge-
schützter Tierarten zu kontrollieren. 

Dies wird berücksichtigt. 

Es wird ein Hinweis zu Baugruben in die Bebau-
ungsvorschriften aufgenommen. 

A.2.5.2 Zu konkretisieren: 

▪ Beleuchtungsbestimmungen unter 
1.10.4: Die Außenbeleuchtung ist auf 
das erforderliche Mindestmaß zu redu-
zieren und insekten- und fledermausver-
träglich zu gestalten: Es sind staub-
dichte Natriumdampflampen und warm-
weiße LEDs mit Farbtemperatur bis 
max. 2000 Kelvin ohne UV-Anteil mit 
Lichtspektrum um 590 Nm zu verwen-
den. Die Leuchtgehäuse müssen gegen 
das Eindringen von Insekten geschützt 
sein und die Oberflächentemperatur 
darf 60°C nicht überschreiten. Es ist 
eine gleichmäßige und gezielte Be-
leuchtung (d.h. zeitlich bedarfsorientiert 
bzw. bewegungsgesteuertes Ein- und 
Ausschalten bzw. Dimmen) von oben 
nach unten unter Abschirmung von 
Streulicht anzubringen. Die Anstrahlung 
von Grünflächen oder Gehölzen ist un-
zulässig. Die Leucht-/Masthöhe sollte so 
gering wie möglich gewählt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Auflagen für die Beleuchtung wurde bewusst 
auf den Südteil des Bebauungsplanes beschränkt, 
weil hier durch die Nähe zu naturnahen Gärten und 
einer Hecke mit alten Bäumen sowie durch die mä-
ßige Entfernung zu Krummbach und Hagenbach 
mit einem erhöhten Anflug von Insekten an die Be-
leuchtung zu rechnen ist. Außerdem könnten hier 
Fledermäuse gestört werden, die hier Einzelquar-
tiere haben oder die Gärten und den Gehölzbe-
stand zur Nahrungssuche nutzen. Für diesen Be-
reich erscheinen die Präzisierungen seitens der 
Naturschutzbehörde als Festsetzung oder Hinweis 
für die Baugenehmigungsebene sinnvoll und soll-
ten übernommen werden. Beachtet werden sollte 
hier auch die LAI-Richtlinie von 2012 (z. B. Richt-
werte zur Raumaufhellung unter Punkt 4, Vermei-
dungsmaßnahmen unter Punkt 6 und Anhang 1). 
Weiter nordwestlich treffen diese Bedingungen 
nicht zu bzw. hier ist lediglich eine gewisse Gefahr 
einer Störung von Fledermäusen, die den Krumm-
bach als Verbindungslinie zwischen ihren Quartie-
ren und Nahrungshabitaten nutzen, denkbar. Diese 
mögliche Beunruhigung könnte durch entspre-
chende Lampentypen, die das Licht nach unten 
konzentrieren, oder durch abschirmende Gehölz-
pflanzungen ausreichender Höhe (Bäume!), wie sie 
im Städtebaulichen Konzept vorgesehen sind, ver-
mieden werden. Für entsprechende Baumpflanzun-
gen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebau-
ungsplan wurde die Baugrenze im Südwesten zu-
rück genommen.  
Hier und in den übrigen Teilen des Baugebietes 
sind Wirkungen, die eine so weitgehende Vermei-
dung aus rechtlicher Sicht als zwingend notwendig 
erscheinen lassen (z. B., um artenschutzrechtliche 
Verbote zu vermeiden), aus Sicht des Fachgutach-
ters nicht erkennbar, insbesondere wenn die Rege-
lungen des § 21, Abs. 2 und 3 (Verbot, die Fassa-
den baulicher Anlagen zu beleuchten, insekten-
freundliche Beleuchtung von öffentlichen Straßen, 
Wegen und Plätzen) eingehalten werden. 
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▪ Vogelschlag unter 1.10.6: 
- Um das Risiko von Vogelschlag zu mi-

nimieren, müssen großflächige, verti-
kal zusammenhängende Glasflächen 
ab einer Fläche von drei Quadratme-
tern durch technische Maßnahmen für 
Vögel sichtbar gemacht werden. Ver-
spiegelte Fassaden oder volltranspa-
rente Verglasungen über Eck, bei-
spielsweise als Balkongeländer, sind 
nicht zulässig. Auf die aktuellen Infor-
mationen und die darin aufgeführten 
Minimierungsmaßnahmen wird ver-
wiesen. https://vogelglas.vogel-
warte.ch/. 

- Zusätzlich müssen große Fensterflä-
chen und Anlagen, die der regenerati-
ven Energiegewinnung dienen, be-
züglich der Schutzgüter „Pflan-
zen/Tiere“ und „Landschaftsbild“ so-
wie zur Vermeidung artenschutzrecht-
licher Verbotstatbestände (insbeson-
dere Vögel) aus nicht spiegelnden, 
nicht reflektierenden und nicht blen-
denden Materialien bestehen. 

Naturschutzfachlich sinnvoll sind sie auch aus Sicht 
des Fachgutachters schon. Dies könnte man aber 
über freiwillige Maßnahmen umzusetzen versu-
chen, mit ausdrücklicher Empfehlung der Ge-
meinde das zu tun. Mögliche Anleitungen, die man 
den Bauherren an die Hand geben könnten, wären 
z. B. die Flyer „Naturschutz nach Sonnenunter-
gang“ oder „Nachtretter – machen Sie mit“.  

Ähnliches gilt für die vorgeschlagenen Auflagen für 
die Verwendung von Glas. Auch hier wurde die Re-
gelung auf die Randbereiche nach Süden und Süd-
westen beschränkt, weil in diese Richtungen durch 
die Nähe zur Gehölzreihe mit einem erhöhten Ri-
siko für Vogelschlag zu rechnen ist, so dass ein 
signifikant erhöhtes Tötungsrisiko für die dort vor-
kommenden, häufigen Vogelarten vor allem bei 
größeren Glasfassaden oder anderen gebäudesei-
tig erhöhten Risikofaktoren (siehe Huggins & 
Schlacke 2019, 9f., 101 und Steiof 2022, 89-92) 
möglich ist. Ein ähnlich erhöhtes Risiko könnte sich 
zukünftig weiter nordwestlich durch die geplanten 
Gehölzpflanzungen in westlicher Richtung ergeben, 
so dass auch hier entsprechende Auflagen sinnvoll 
sind. Allerdings betrifft dies dort keine aktuellen Vo-
gelvorkommen, sondern solche, die sich dort zu-
künftig ansiedeln könnten. Aus diesem Grund wur-
den die Vermeidungsmaßnahmen dort nicht vorge-
schlagen. 
In allen anderen Bereichen ist ein erhöhtes Risiko 
vorhandener Vogelvorkommen nicht erkennbar, 
weil hier keine bestehenden Gehölzflächen, die Vo-
gelvorkommen beherbergen könnten, betroffen 
sind. Aus diesem Grund wurde hier die Notwendig-
keit, Vermeidungsmaßnahmen zwingend festzu-
schreiben, nicht gesehen. Da die Reduzierung des 
Vogelschlages an Glasflächen naturschutzfachlich 
und aus Tierschutzgründen natürlich auch hier 
sinnvoll ist, wäre der Vorschlag wiederum, in die-
sen Teilen des Bebauungsplanes mit freiwilligen 
Maßnahmen zu arbeiten und für die Bauherren 
eine übersichtliche Darstellung mit empfohlenen 
Vermeidungsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen 
mit der ausdrücklichen Empfehlung, das bei der 
Konzeption der baulichen Anlagen zu berücksichti-
gen. Als mögliche positive Beispiele seien das 
Merkblatt „Vogelkollisionen an Glas vermeiden“ der 
Schweizerischen Vogelwarte und die Seiten 58 bis 
61 der Broschüre „Vogelfreundliches Bauen mit 
Glas und Licht“ genannt. 

Die o.g. Quellen werden in den Festsetzungsvor-
schlägen bzw. Empfehlungen ergänzt. 

Allg. Hinweis zu den freiwilligen Maßnahmen: Die 
betroffenen Unternehmen könnten solche Maßnah-
men auch für Werbezwecke nutzen und zeigen, 

https://vogelglas.vogelwarte.ch/
https://vogelglas.vogelwarte.ch/
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dass Sie im Sinne einer Corporate Social Respon-
sibility bereit sind, bei ihren unternehmerischen 
Entscheidungen auch gesamtgesellschaftliche As-
pekte in ihre unternehmerischen Entscheidungen 
einzubeziehen und dabei ggf. auch Mehrkosten in 
einem vertretbaren Rahmen oder Abstriche bei der 
Gestaltung der Gebäude in Kauf zu nehmen. 

A.2.5.3 Ergänzung zu 1.10.8 

Der Wurzel-, Kronen- und Stammbereich 
von Gehölzen ist entsprechend der DIN 
18920 (Baumschutz auf Baustellen) und 
R-SBB (Richtlinie für die Anlage von Stra-
ßen - Landschaftspflege) vor baubeding-
ten Beeinträchtigungen zu schützen. Der 
Wurzelbereich erstreckt sich dabei 1,5 m 
über die Kronentraufe hinaus. Sofern der 
Schutzbereich nicht vollständig eingehal-
ten werden kann und eine alternative Lei-
tungsführung nicht möglich ist, muss in 
diesem Bereich unter Absprache mit der 
Umweltbaubegleitung (UBB) in Hand-
schachtung bzw. mit dem Saugbagger 
weitergearbeitet werden. Grundsätzlich 
sind alle Erdarbeiten, Materiallager etc. 
stets so weit wie möglich vom Gehölz ent-
fernt durchzuführen. 

 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Hinweise werden ergänzt. 

 

 

 

 

 

Die Leitungen des Abwassersammlers bleiben un-
verändert.  

A.2.6 Umweltbaubegleitung 

Die Baufeldfreimachung ist durch eine 
Umweltbaubegleitung (UBB) zu begleiten 
und zu dokumentieren. Die fachliche Eig-
nung der UBB muss über entsprechende 
Referenzen nachgewiesen werden. Fach-
lich qualifiziert sind Personen mit ökologi-
schem Studium, welche die Biotoptypen, 
FFH-Lebensraumtypen sowie Habitatan-
sprüche der im Untersuchungsgebiet vor-
kommenden Arten fachlich qualifiziert be-
stimmen sowie nach den gängigen Regel-
werken einschätzen und bewerten kann. 

Im Süden des Plangebiets befindet sich 
ein Gehölzbestand aus sechs dicken Ei-
chen sowie mehreren Eschen und Spit-
zahornen. Dieser Bestand ist gemäß der 
Beschreibung im Umweltbericht weiterhin 
als gesetzlich geschütztes Biotop zu be-
werten. Diese Gehölzbestände sowie die 
vorhandenen im Norden sind durch die 
UBB zu kennzeichnen und ergänzend zu 
den im Gutachten genannten Vermei-
dungs- und Minimierungsmaßnahmen 
zum Schutz des Kronen-, Wurzel- und 
Stammbereichs ist ein Mindestabstand in 
der Größe des Wurzelbereichs 

Dies wird berücksichtigt. 

Es wird ein Hinweis zur Umweltbaubegleitung in die 
Bebauungsvorschriften aufgenommen. 
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(Kronentrauf plus 1,5 m) einzuhalten. Es 
sei auf die Bestimmungen der DIN 18920 
(Baumschutz auf Baustellen) und der R-
SBB (Richtlinie für die Anlage von Straßen 
- Landschaftspflege) verwiesen. Diese 
gelten für alle im Plangebiet befindlichen 
Gehölzbestände. 

A.2.7 Sicherung der Ausgleichsmaßnahmen 

Soweit die Gemeinde die Durchführung 
des erforderlichen Ausgleichs anstatt 
durch bauplanerische Darstellung und 
Festsetzungen im Bebauungsplan außer-
halb eines Bebauungsplanes durch sons-
tige Maßnahmen i. S. d. § 1a Abs. 3 Satz 
2 2. Halbsatz BauGB vorsieht, ist sicher-
zustellen, dass die Flächen, die für den 
Ausgleich herangezogen werden, auch 
tatsächlich dafür geeignet und verfügbar 
sind. In der Begründung ist eine dahinge-
hende Aussage zur Verfügbarkeit der Flä-
chen für die Ausgleichsplanungen zu tref-
fen. Soweit der Ausgleich durch sonstige 
Maßnahmen auf Flächen vorgesehen ist, 
die nicht im Eigentum der Gemeinde ste-
hen, ist hierfür eine vertragliche Regelung 
mit dinglicher Sicherung zu treffen. 

Der Vertrag sollte vor dem Satzungsbe-
schluss geschlossen sein und auch eine 
vertragliche Regelung enthalten, in der 
sich der/die Grundstückseigentümer/in zur 
Duldung der Umsetzung der Ausgleichs-
maßnahmen durch die Gemeinde ver-
pflichtet mit entsprechender Sicherung im 
Grundbuch (beschränkt persönlichen 
Dienstbarkeit). 

 

 

 

 

 

 

 

Sobald verfügbare und geeignete Ausgleichsflächen 
bekannt sind, können (bei Bedarf) die nebenstehen-
den Hinweise berücksichtigt werden. 

 

 

 

 

 

A.2.8 Kompensationsverzeichnis 

Die ggf. erforderlichen externen Aus-
gleichs-/Kompensationsmaßnahmen sind 
von der Gemeinde in das Kompensations-
verzeichnis einzustellen (§ 18 Abs. 2 Na-
turschutzgesetz BW i.V.m. § 17 Abs. 6 
Satz 2 BNatSchG). Hierfür steht den Ge-
meinden ein Zugang zu den bauplanungs-
rechtlichen Abteilungen der Webanwen-
dung „Kompensationsverzeichnis & Öko-
konto Baden-Württemberg" unter 
http://www.lubw.bwl.de/servlet/is/71791/ » 
Zugang Kommune (Bauleitplanung) zur 
Verfügung. 

Nach Eintragung der externen Ausgleichs-
maßnahmen in die bauplanungsrechtliche 
Abteilung des 

 

Sobald verfügbare und geeignete Ausgleichsflächen 
bekannt sind, können die nebenstehenden Hinweise 
berücksichtigt werden. 

 

http://www.lubw.bwl.de/servlet/is/71791/
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Kompensationsverzeichnisses ist die Un-
tere Naturschutzbehörde hiervon zu be-
nachrichtigen. 

Anregungen und Hinweise aus der ei-
genen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan 
mit Begründung und ggf. Rechtsgrund-
lage: 

 

A.2.9 Brutplätze für Höhlen- und Halbhöhlenbrü-
ter im neuen Gebäudebestand können 
problemlos in Form von Niststeinen (z.B. 
Typ Niststein) sowie Sperlingskoloniehäu-
ser in die fertigen Außenfassaden einge-
arbeitet werden. Die Nisthilfen sollten in 
etwa 3-5 m Höhe, in halbschattiger bis 
schattiger Lage und nicht zur Wetterseite 
hin, angebracht werden. 

Es handelt sich dabei um eine freiwillige Maßnahme, 
da die Höhlenbrüter nicht betroffen sind. Trotzdem 
sind die Nisthilfen erwünscht. 

 

A.2.10 Für die Gestaltung von Gründächern mit 
mehr Strukturvielfalt und Nutzen für die 
Biodiversität empfehlen wir, auf artenrei-
ches, gebietsheimisches Saatgut zurück-
zugreifen, um Lebensraum für Insekten 
und Nahrungsgrundlage für Vögel zu 
schaffen. Die Vegetationsschicht sollte hü-
gelig angelegt werden und es sollten 
kleine Alt- und Totholzhaufen integriert 
werden. 

Die Hinweise bezüglich Saatgut werden aufgenom-
men. Hügel und Alt-/Totholz werden als Empfehlung 
aufgenommen.  

 

A.2.11 Wir empfehlen das Anbringen von Ver-
biss- und Wühlmausschutz sowie die In-
stallation eines Dreibocks bei Baumpflan-
zungen. Insbesondere in den ersten Jah-
ren ist eine ausreichende Wässerung es-
sentiell. Bei Laubbäumen ist ein fachge-
rechter Erziehungs- und Erhaltungsschnitt 
vorzusehen. 

Die Hinweise sind für die Objektplanung und Aus-
führung relevant und dann in die Planung und das 
LV aufzunehmen. 

 

A.2.12 Bäume lassen sich nur dann erhalten, 
wenn auch die Baumstandorte erhalten 
werden. Das bedeutet, dass die Bäume 
eine angemessen große Baumscheibe zur 
Verfügung gestellt bekommen. Als Min-
destanforderung gelten offene, gegen 
Überfahren zu schützende begrünte 
Pflanzflächen (Baumscheiben) mit einer 
Fläche von mindestens 8 m² oder entspre-
chende unterirdische Baumquartiere mit 
mindestens 12 m³ verdichtbarem 
Baumsubstrat nach dem jeweiligen Stand 
der Technik. Selbiges gilt auch für die neu 
zu pflanzen Bäume, die zur Anpflanzung 
festgesetzt sind. 

 

 

 

Die Hinweise sind bereits in Ziffer 1.12.4 der Bebau-
ungsvorschriften enthalten. 

 

A.2.13 Die Population von Amphibienarten sind 
landes- und bundesweit aktuell in deutli-
chem Rückgang. Auch im Bereich der 
Siedlungswasserwirtschaft kommen 

Es sind keine Amphibienwanderwege im/zum Plan-
gebiet bekannt. Trotzdem kann es vorkommen, 
dass Amphibien aus Gartenteichen oder bei Tro-
ckenheit auf der Suche nach feuchten Stellen das 
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mangels umgesetzter Vermeidungs- und 
Minimierungsmaßnahmen nach § 44 
BNatSchG streng und/oder besonders ge-
schützte Amphibienarten an technischen 
Einrichtungen zu Tode. Amphibien werden 
z. B. durch die vorhandenen Gewäs-
ser/Wasseransammlungen angezogen 
und können dann aber aus den Schäch-
ten, RÜB, KA nicht mehr entkommen. 
Ebenfalls stellen Randsteine an Straßen 
ab einer Höhe von 3 cm eine unüberwind-
bare Barriere für Amphibien dar. 
Durch eine Umsetzung von einfachen, 
kostengünstigen und hochgradig wirksa-
men Schutzmaßnahmen wäre es möglich, 
im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft 
die Mortalität von Amphibien und somit 
den Bestandsrückgang gefährdeter Arten 
maßgeblich zu senken. Diese können und 
sollten auch bei bestehenden Regenwas-
serschächten oder Anlage im Rahmen ge-
planter Sanierungs-, Wartungs- oder Um-
baumaßnahmen durch die Gemeinde 
nachgerüstet werden, geeignete Maßnah-
men für Regenwasserschächte sind z.B. 

- engmaschige Abdeckungen der Regen-
schächte, sodass diese nicht als Tier-
falle wirken können 

- Installation von Ausstiegshilfen in vor-
handenen Schächten 

- Randsteine 2 - 5 m vor bzw. hinter den 
Regenschächten abschrägen bzw. Lü-
cken in den Randsteinen alle ca. 20 m 
vorsehen, sodass ein „Ausstieg“ für 
Amphibien vor den Schächten möglich 
ist 

- bei Neubau von Regenschächten diese 
ca. 20 cm vom Randstein zurückverset-
zen 

Grundsätzlich möchten wir darauf hinwei-
sen, dass im Rahmen von baulichen Ver-
änderungen oder Sanierungsmaßnahmen 
im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft 
(z.B. RÜBs, KA, Entwässerungsschächte) 
in der Nähe von Wald oder Offenlandbe-
reichen sowie im Korridor vorhandener 
bzw. potentieller Amphibienwanderstre-
cken im Rahmen der Vermeidung/Mini-
mierung sichergestellt werden muss, dass 
so wenig als möglich streng und/oder be-
sonders geschützte Amphibienarten sowie 
weitere Tierarten zu Tode kommen. Dies-
bezüglich wird auf folgende Umsetzungs-
beispiele verwiesen: 

Gebiet durchwandern. Die Problematik muss bei der 
Konkretisierung und Planung des Regenwasserab-
flusses im Auge behalten werden. Die u.g. Merkblät-
ter/Leitfäden bieten Planungshilfen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Relevanz bzw. Möglichkeiten des Einsatzes 
(Regenwasserbehandlung, Regenwassermanage-
ment, Regenwasserschächte etc.) werden im Zuge 
der Erarbeitung der Entwässerung geprüft.  
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- Schelbert, B.; Suter, K.; Nill, W.; Blatt-
ner, H.-R.; Meier, C. (2009): Straßen 
und Entwässerungssysteme - Schutz-
maßnahmen für Amphibien. In: Schwei-
zer Norm, Anhang Nr. 640699, VSS. 
https://www.ag.ch/media/kanton-aar-
gau/bvu/umwelt-natur/natur-und-land-
schaftsschutz/arten-und-lebens-
raeume/tiere/vss-norm-640-699-an-
hang.pdf 

- Stadt Zürich, Tiefbau- und Entsor-
gungsdepartement (o. J.): Richtlinie für 
Straßenbauprojekte in Amphibienzo-
nen. https://www.stadt-zuerich.ch/con-
tent/dam/stzh/ted/Deutsch/gsz_2/publi-
kationen/beratung-und-wissen/tier-und-
mensch/amphibien/Richtlinie_Stras-
senbau_Projekte_Amphibienzonen.pdf 

Bei weiteren Fragen können sie sich dies-
bezüglich gerne an den FB 420 wenden. 

A.3 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 430/440 Umweltrecht / Wasser und Boden 
(gemeinsames Schreiben vom 01.07.2025) 

Anregungen und Hinweise aus der ei-
genen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan 
mit Begründung und ggf. Rechtsgrund-
lage: 

 

A.3.1 Bodenschutz 

Die Böden im Plangebiet sind von mittlerer 
Wertigkeit. Wegen der Lage im Wasser-
schutzgebiet ist jedoch die Bodenfunktion 
als Ausgleichskörper im Wasserkreislauf 
(AKIWAS) besonders wichtig. Ihr Verlust 
ist durch geeignete technische Maßnah-
men auszugleichen. Niederschlagswasser 
soll vor Ort versickern, nicht abgeleitet 
werden. 

Beim Bau ist die humose Oberboden-
schicht (ca. 0,3-0,4 m) gemäß § 6-8 
BBodSchV einer hochwertigen Verwer-
tung im Sinne von DIN 19639 (Punkt 3.3.3) 
zuzuführen. Sie darf nicht zur Verfüllung, 
sondern nur zur Herstellung durchwurzel-
barer Bodenschichten (z. B. Grünanlagen) 
oder für Rekultivierung und Bodenverbes-
serung genutzt werden. 

Ober- und Unterboden sind gemäß 
BBodSchV und DIN 19639, 19731 bzw. 
18915 schonend, getrennt und unver-
mischt auszubauen, zu lagern und vor 
Verlust oder Verunreinigung zu schützen. 

Grünflächen sind während und nach der 
Bauphase durch technische und 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Hinweis zum Bodenschutz wird in den Bebau-
ungsvorschriften ergänzt. 

https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/umwelt-natur/natur-und-landschaftsschutz/arten-und-lebensraeume/tiere/vss-norm-640-699-anhang.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/umwelt-natur/natur-und-landschaftsschutz/arten-und-lebensraeume/tiere/vss-norm-640-699-anhang.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/umwelt-natur/natur-und-landschaftsschutz/arten-und-lebensraeume/tiere/vss-norm-640-699-anhang.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/umwelt-natur/natur-und-landschaftsschutz/arten-und-lebensraeume/tiere/vss-norm-640-699-anhang.pdf
https://www.ag.ch/media/kanton-aargau/bvu/umwelt-natur/natur-und-landschaftsschutz/arten-und-lebensraeume/tiere/vss-norm-640-699-anhang.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ted/Deutsch/gsz_2/publikationen/beratung-und-wissen/tier-und-mensch/amphibien/Richtlinie_Strassenbau_Projekte_Amphibienzonen.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ted/Deutsch/gsz_2/publikationen/beratung-und-wissen/tier-und-mensch/amphibien/Richtlinie_Strassenbau_Projekte_Amphibienzonen.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ted/Deutsch/gsz_2/publikationen/beratung-und-wissen/tier-und-mensch/amphibien/Richtlinie_Strassenbau_Projekte_Amphibienzonen.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ted/Deutsch/gsz_2/publikationen/beratung-und-wissen/tier-und-mensch/amphibien/Richtlinie_Strassenbau_Projekte_Amphibienzonen.pdf
https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/ted/Deutsch/gsz_2/publikationen/beratung-und-wissen/tier-und-mensch/amphibien/Richtlinie_Strassenbau_Projekte_Amphibienzonen.pdf
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organisatorische Maßnahmen (z. B. Bau-
zäune, Tabuflächen) vor Beeinträchtigun-
gen zu schützen. 

Zur Sicherstellung eines sachgerechten 
und schonenden Umgangs mit kulturfähi-
gem Oberboden und aufgrund der Ein-
griffsfläche von ≥ 3000 m², ist für die Pla-
nung und Umsetzung von Bodenschutz-
maßnahmen während der Erschließung 
sowie für die spätere Bebauung eine sach-
kundige bodenkundliche Baubegleitung 
(BBB) nach DIN 19639 zu beauftragen 
und der unteren Bodenschutzbehörde zu 
benennen. 

Die BBB koordiniert u. a. Flächeneintei-
lung, Befahrungsstrecken, geeignete Ma-
schinen und Logistik der Bodenarbeiten 
und stimmt dies mit der Behörde ab. Vo-
raussetzung ist ein Bodenschutzkonzept 
nach DIN 19639, erstellt durch eine sach-
kundige Person (mit Nachweis nach § 18 
BBodSchG oder gleichwertig), das spätes-
tens sechs Wochen vor Beginn der Er-
schließungsarbeiten vorzulegen ist. 

Zum sparsamen Umgang mit Boden ge-
mäß § 1a Abs. 2 BauGB sowie §§ 1 und 7 
BBodSchG ist die Verwertung kulturfähi-
gen Oberbodens frühzeitig einzuplanen. 
Nahegelegene landwirtschaftliche Flä-
chen sind für Bodenverbesserungen ge-
eignet. Die untere Bodenschutzbehörde 
kann bei Bedarf Flächen vermitteln oder 
relevante Daten bereitstellen. 

A.3.1.1 Die folgenden Hinweise und Bestimmun-
gen sollen dazu dienen, die Begrenzung 
der zusätzlichen Bodenversiegelung so-
wie den Erhalt bzw. die Schaffung von 
Grün- und Freiflächenanlagen, den Erhalt 
und Schutz des Oberbodens sowie kultur-
fähigen Unterbodens vor Vernichtung und 
Vergeudung zu schützen. Gesetzliche 
Grundlage ist das Gesetz zum Schutz vor 
schädlichen Bodenveränderungen und zur 
Sanierung von Altlasten (Bundes-Boden-
schutzgesetz - BBodSchG). 

Für den Abtrag, Zwischenlagerung und 
Auftrag von kulturfähigen Bodenschichten 
und zur Vermeidung und Minderung von 
Bodeneingriffen in zukünftige Grünflächen 
oder zur Errichtung temporär genutzter 
Baustelleneinrichtungsflächen, Baustra-
ßen und Lagerflächen, gilt: 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Hinweis zum Bodenschutz wird in den Bebau-
ungsvorschriften ergänzt. 
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▪ Bei der Benutzung von Boden (Befah-
ren, Lagern, usw.) sowie beim Abgra-
ben, Auftragen, Umlagern und Zwi-
schenlagern von Bodenmaterial gilt 
das Vermeidungsgebot zur Vorsorge 
gegen das Entstehen schädlicher Bo-
denveränderungen nach § 7 des Ge-
setzes zum Schutz vor schädlichen Bo-
denveränderungen und zur Sanierung 
von Altlasten (Bundes-Bodenschutzge-
setz -BBodSchG) einschließlich der 
Anforderungen an das Auf- und Ein-
bringen und Umlagern von Materialien 
nach § 6 BBodSchG. Schädliche Bo-
denveränderungen (Bodenverdichtun-
gen, Schadstoffeinträge, etc.) sind vor-
sorglich zu vermieden. 

▪ Neben den allgemeinen Bestimmun-
gen und Rechtsvorschriften sind insbe-
sondere die Vorschriften der Neufas-
sung der Bundesbodenschutzverord-
nung (BBodSchV n. F.) und der Ersatz-
baustoffverordnung (EBV), für die Be-
nutzung, den Umgang und die (Wei-
ter)Verwertung von Bodenmaterial zu 
beachten und anzuwenden. 

▪ Gemäß § 202 BauGB ist Mutterboden 
(Oberboden), der bei der Errichtung 
und Änderung baulicher Anlagen sowie 
bei wesentlichen anderen Veränderun-
gen der Erdoberfläche ausgehoben 
wird, in nutzbarem Zustand zu erhalten 
und vor Vernichtung oder Vergeudung 
zu schützen. 

▪ Erdarbeiten sollen zum Schutz vor Bo-
denverdichtungen grundsätzlich nur 
auf gut abgetrocknetem und bröseli-
gem Boden und bei niederschlagsfreier 
Witterung erfolgen 

▪ Ober- und Unterboden sind entspre-
chend BBodSchV und DIN 19639, 
19731 bzw. 18915 schonend und ge-
trennt voneinander auszubauen. Sie 
dürfen nicht vermischt werden und 
müssen getrennt voneinander gelagert 
werden. Im Unterboden weisen Far-
bunterschiede, zunehmender Stein-
gehalt, Veränderung der Musterung 
und/oder der Dichte auf einen Horizont-
wechsel hin. Unterböden mit unter-
schiedlichen Steingehalten, Farben, 
Mustern und/oder Dichte (Horizonte) 
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sind getrennt auszubauen und zu la-
gern. 

▪ Ausgebaute Böden (Ober- und Unter-
boden) sind fachgerecht entsprechend 
DIN 19639, 19731 bzw. 18915 zwi-
schenzulagern und im nutzungsfähigen 
Zustand zu erhalten und vor Verlust 
und Verunreinigung zu schützen. Die 
Zwischenlagerung von humosem 
Oberboden hat in max. 2 m hohen Mie-
ten zu erfolgen, die durch Profilierung 
und Glättung vor Vernässung zu schüt-
zen sind. Bei Lagerungszeiten von 
mehr als 6 Wochen sind die Mieten mit 
geeigneten Pflanzenarten technisch zu 
begrünen. 

▪ Beim Wiedereinbau sind die natürli-
chen Schichtfolgen und -mächtigkeiten 
aus Ober- und Unterboden und Unter-
grund wiederherzustellen. Dabei sind 
übermäßige Verdichtungen entspre-
chend DIN 19731 zu vermeiden. 

▪ Durch Befahrung mit Baufahrzeugen 
hervorgerufene Bodenverdichtungen 
sind bei abgetrocknetem Bodenzu-
stand wieder aufzulockern. 

▪ Damit ein ausreichender Wurzelraum 
für geplante Begrünungen und eine flä-
chige Versickerung von Oberflächen-
wasser gewährleistet ist, sind Boden-
verdichtungen und -belastungen zu mi-
nimieren. Zum Erhalt und zur Schaf-
fung von Grün- und Freiflächen sind 
Böden vorhandener und zukünftiger 
Grünflächen vor baulichen und sonsti-
gen schädlichen Beeinträchtigungen 
zu schützen, insbesondere vor Befah-
rungen und dadurch ausgelöste Ver-
dichtungen. Hierzu sollten Kulturboden 
und Grünflächen nicht möglichst nicht 
befahren und/oder eindeutig erkennbar 
baulich abgegrenzt werden (z. B. mit 
Bordsteinen, Gräben, Hecken, Natur-
steinblöcken, Bauzaun (während Bau-
maßnahmen), Poller etc.). 

▪ Wenn das Befahren unvermeidlich ist, 
darf der Boden nur durch Kettenfahr-
zeuge mit geringer Bodenbelastung (< 
4 N/cm²) befahren werden. 

▪ Bei Geländeauffüllungen innerhalb des 
Baugebiets, z.B. zum Zwecke des Erd-
massenausgleichs, der Geländemodel-
lierung, darf der humose Oberboden 
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(Mutterboden) des Urgeländes nicht 
überschüttet werden. Für Geländeauf-
füllungen ist ausschließlich unbelaste-
ter Unterboden (Aushubmaterial) zu 
verwenden. 

▪ Die Bodenversiegelung durch Neben-
anlagen ist auf das unabdingbare Maß 
zu beschränken, womöglich sind Ne-
benanlagen sowie Zugangswege, Ter-
rassen und Garagenvorplätze mit was-
serdurchlässigen Belägen (z.B. Rasen-
gittersteine, Schotterrasen, wasserge-
bundene Decke) befestigt werden. Bei 
gewerblichen Hofflächen ist eine was-
serundurchlässige Versiegelung nur 
zulässig, wenn auf diesen Flächen 
wassergefährdende Stoffe umgeschla-
gen werden bzw. die Befahrung mit 
schweren Nutzfahrzeugen eine stabile 
Fahrbahn erfordert. 

▪ Baustraßen sollen möglichst dort ge-
plant werden, wo später befestigte Flä-
chen sind. 

▪ Als Baustraßen sind Recycling- und Mi-
neralbaustoffe entsprechend der zuläs-
sigen Einbaukonfigurationen nach Er-
satzbaustoffverordnung (EBV) zuläs-
sig. Nach § 19 Absatz 8 muss zwischen 
der Baustoffschüttung und dem höchs-
ten zu erwartenden Grundwasserstand 
eine schützende Grundwasserdeck-
schicht aus Lehm, Schluff, Ton vorlie-
gen. Bei Kiesschichten ist ein Einbau 
von Recycling-Baustoffen nicht zuläs-
sig. Es dürfen dann nur natürliche Mi-
neralbaustoffe zum Einsatz kommen. 
Unabhängig davon sind die geltenden 
Grundwasserflurabstände einzuhalten. 

▪ Stoffliche Bodenverunreinigungen 
durch Öle, Bitumenreste, andere Che-
mikalien, Bauschutt, Betonschlämme, 
etc. im Verlauf der Baumaßnahmen 
sind zu vermeiden. Im Baugebiet anfal-
lender Bauschutt und sonstige Abfälle 
sind ordnungsgemäß zu verwerten 
bzw. zu entsorgen. Bauschutt und an-
dere Abfälle dürfen nicht als An- und 
Auffüllungsmaterial von Geländemul-
den und Leitungsgräben etc. verwen-
det werden. 

▪ Eine Vermischung von Bodenmaterial 
mit Fremdmaterialien und Bauabfällen 
ist unzulässig. Eventuelle 
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Fremdmaterialeinträge sind rück-
standslos zu entfernen. 

▪ Bodenbelastungen, bei denen Gefah-
ren für die Gesundheit von Menschen 
oder erhebliche Beeinträchtigungen 
des Naturhaushaltes nicht ausge-
schlossen werden können, sind der 
Unteren Bodenschutzbehörde zu mel-
den. Die Art und Weise der erforderli-
chen weitergehenden Sachverhaltser-
mittlung ist mit der Untere Boden-
schutzbehörde abzustimmen. 

▪ Erfolgte bzw. vorgefundene Bodenbe-
lastungen sind dem Landratsamt, Amt 
für Wasserwirtschaft und Bodenschutz, 
zu melden. 

A.3.2 Wasserversorgung/Grundwasser-
schutz 

Der Standort des Vorhabens liegt inner-
halb des rechtskräftig festgesetzten Was-
serschutzgebietes 315117 WSG der 
bnNETZE, der Gemeinde Kirchzarten, der 
Gemeinde Stegen und des Wasserversor-
gungsverbandes (WVV) Himmelreich im 
Zartener Becken in Schutzzone IIIB. Die 
Bestimmungen der Schutzgebietsverord-
nung sind zu beachten. 

Dies wurde bereits berücksichtigt. 

Ein Hinweis zum Wasserschutzgebiet ist bereits in 
den Bebauungsvorschriften enthalten.  

A.3.3 Abwasserbeseitigung/Regenwasserbe-
handlung 

In der frühzeitigen Beteiligung fehlen noch 
sämtlichen Angaben zur Abwasserbeseiti-
gung. Insbesondere das Thema Nieder-
schlagswasserbeseitigung ist völlig unklar. 
Die Größe des Plangebiets soll rund 
4,0 ha Fläche betragen. Für die Fläche ist 
entsprechend des DWA-A 102 eine Was-
serhaushaltbilanz zu erstellen. Für die 
Plausibilisierung sind dem Landratsamt 
die Daten als WABILA-Daten (Prüfsoft-
ware des Landes Baden-Württemberg) 
zur Verfügung zu stellen. 
Die Behandlung bzw. Beseitigung des ver-
schmutzten Niederschlagswassers ist der-
zeit noch nicht gesichert. Hintergrund die 
geplante Regenwasserbehandlung für Fi-
scherrain I und II. Für das bestehende Ge-
werbegebiet soll ein Retentionsbodenfilter 
errichtet werden. Eine Erweiterung von 
4 ha ist dabei aber nicht berücksichtigt. Es 
ist derzeit auch unklar, inwieweit für die Er-
weiterung noch Kapazitäten vorhanden 
sind. Aus fachlicher Sicht können wir 

 

Dies wird berücksichtigt. 

Es werden Aussagen zur Entwässerung in den Be-
bauungsplan eingearbeitet.   
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lediglich für das Wohngebiet die Möglich-
keit einer gesicherten Entwässerung er-
kennen. 

A.3.3.1 Hinweis für Abwasserleitungen im Was-
serschutzgebiet: 

Für sämtliche Abwasserleitungen 
(Schmutz- und Niederschlagswasserlei-
tungen) sind die Vorgaben des DWA-A 
142 zu beachten und umzusetzen. Im Vor-
feld ist in Absprache mit dem Sachgebiet 
Grundwasser eine Gefährdungsabschät-
zung nach dem DWA-A 142 zu erstellen. 
Neue Grundleitungen unterhalb von Ge-
bäuden sind zu vermeiden. Falls erforder-
lich, sind diese auf kürzestem Wege aus 
der Bodenplatte herauszuführen. Das 
Rohrmaterial muss eine Zulassung für 
Wasserschutzgebiete besitzen. Die Verle-
gung hat in einem Betonmantel zu erfol-
gen. 
Unter Beachtung der DIN 1986 - 100 sind 
ausreichend Schächte und Inspektionsöff-
nungen als Voraussetzung für wiederkeh-
rende Dichtheitsprüfungen und Inspektio-
nen vorzusehen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Hinweis zum Wasserschutzgebiet wird in den 
Bebauungsvorschriften ergänzt. 

A.3.4 Oberflächengewässer/Gewässerökolo-
gie/Hochwasserschutz/Starkregen 

Die Gemeinde Kirchzarten lässt derzeit ein 
Starkregenrisikomanagementkonzept 
durch ein Fachbüro erstellen. 
Sofern es für den überplanten Bereich 
nach den bislang vorliegenden Ergebnis-
sen des Starkregenrisikomanagement-
konzeptes eine Betroffenheit gibt, ist dies 
in der Abwägung zur Aufstellung des Bau-
leitplans zu berücksichtigen. 

 

 

Die Erarbeitung eines Starkregenrisikomanage-
mentkonzepts wird voraussichtlich im April 2026 ab-
geschlossen sein. Der überplante Bereich ist bisher 
nicht bei Starkregenereignissen betroffen bzw. ge-
fährdet.   

A.4 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 450 Gewerbeaufsicht 
(gemeinsames Schreiben vom 01.07.2025) 

Anregungen und Hinweise aus der ei-
genen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan 
mit Begründung und ggf. Rechtsgrund-
lage: 

 

A.4.1 Erdmassenausgleich 

Im Sinne einer Abfallvermeidung und -Ver-
wertung sowie im Sinne des Boden- und 
Klimaschutzes soll im Planungsgebiet 
gem. § 3 Abs. 3 LKreiWiG ein Erdmassen-
ausgleich erfolgen (zum Beispiel durch 
Geländemodellierung), wobei der Baugru-
benaushub vorrangig auf den Grundstü-
cken verbleiben und darauf wieder 

Dies wird berücksichtigt. 

Es wird ein Hinweis zum Erdmassenausgleich in die 
Bebauungsvorschriften aufgenommen. 
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eingebaut werden soll, soweit Dritte 
dadurch nicht beeinträchtigt werden. 
Für den Fall, dass ein Erdmassenaus-
gleich nicht möglich sein sollte, sind die 
Gründe hierfür in der Begründung zum Be-
bauungsplan bzw. im Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan darzulegen. 

Sofern ein Erdmassenausgleich im Be-
reich des Geltungsbereichs des Bebau-
ungsplans nicht möglich ist, sind über-
schüssige Erdmassen anderweitig zu ver-
werten. Diesbezüglich soll die Gemeinde 
selbst Maßnahmen ermitteln. 
Unbelasteter Erdaushub kann für Boden-
verbesserungen, für Rekultivierungsmaß-
nahmen oder anderen Baumaßnahmen 
verwendet werden, soweit dies technisch 
möglich, wirtschaftlich zumutbar und 
rechtlich zulässig ist. Erst nach gründlicher 
Prüfung einer sinnvollen Verwertung des 
Materials kann eine Entsorgung auf einer 
Erdaushubdeponie als letzte Möglichkeit 
in Frage kommen. 

A.4.2 Das Plangebiet liegt in der Schutzzone IIIB 
(= weitere Zone eines Schutzgebiets) ei-
nes Trinkwasserschutzgebietes. Gemäß 
§ 49 AwSV dürfen in diesem Gebiet fol-
gende Anlagen nicht errichtet werden: 

• Anlagen der Gefährdungsstufe D 

• Biogasanlagen mit einem Maßgeben-
den Volumen von insgesamt über 
3000 m³ 

• unterirdische Anlagen der Gefähr-
dungsstufe C sowie 

• Anlagen mit Erdwärmesonden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Hinweis zum Wasserschutzgebiet wird in den 
Bebauungsvorschriften ergänzt. 

A.4.3 Für die Beurteilung des Verkehrslärms ist 
die Gemeinde selbst zuständig. 

Dies wird zur Kenntnis genommen.  

A.4.4 Im Zusammenhang mit der Ziffer 1.1.3 der 
Bebauungsvorschriften wird darauf hinge-
wiesen, dass Anlagen, die im Anhang 1 
der 4. BImSchV gelistet sind und die für 
die Errichtung und den Betrieb eine Ge-
nehmigung nach Bundes-Immissions-
schutzgesetz benötigen, nicht in einem 
Gewerbegebiet angesiedelt werden kön-
nen, außer es liegt eine nachvollziehbare 
Atypik vor. Anlagen, die zusätzlich unter 
die Industrie-Emissionsrichtliche (IE-RL) 
oder unter die 12. BImSchV (Seveso-RL) 
fallen, können ausschließlich in Industrie-
gebieten (Gl) angesiedelt werden. 

Es sind keine Anlagen, die im Anhang 1 der 4. BIm-
SchV gelistet sind und die für die Errichtung und den 
Betrieb eine Genehmigung nach Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz benötigen, im Gewerbegebiet ge-
plant.  

Ebenfalls sind keine Anlage, die unter die Industrie-
Emissionsrichtliche (IE-RL) oder unter die 12. BIm-
SchV (Seveso-RL) fallen, im Plangebiet vorgese-
hen.  
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A.4.5 Wir weisen darauf hin, dass im jeweiligen 
Baugenehmigungsverfahren die Einhal-
tung der Lärmrichtwerte nachgewiesen 
werden muss. Des Weiteren ist im Rah-
men des Baugenehmigungsverfahrens 
auch nachzuweisen, dass an schutzbe-
dürftigen Immissionsorten innerhalb des 
Plangebiets die jeweils maßgebenden Im-
missionsrichtwerte der TA Lärm eingehal-
ten werden. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.4.6 Niederschlagswasser 

Gemäß 6.4.2 des Umweltberichts befindet 
sich ein Entwässerungskonzept in Bear-
beitung und soll bis zur Offenlage vorlie-
gen. Wir empfehlen das Entwässerungs-
konzept frühzeitig mit den Fachbereichen 
Wasser und Boden sowie Gewerbeauf-
sicht des Landratsamts Breisgau-Hoch-
schwarzwald abzustimmen und bereits auf 
der Ebene des Bauleitplanverfahrens ab-
zuarbeiten. 

Dies wird berücksichtigt. 

Es werden Aussagen zur Entwässerung in den Be-
bauungsplan eingearbeitet.   

 

A.4.7 Darüber hinaus bestehen aus Sicht der 
Gewerbeaufsicht keine Bedenken. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.5 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 470 Vermessung und Geoinformation 
(gemeinsames Schreiben vom 01.07.2025) 

Anregungen und Hinweise aus der ei-
genen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan 
mit Begründung und ggf. Rechtsgrund-
lage: 

 

A.5.1 Der Geltungsbereich des Bebauungsplans 
umfasst auch die Flurstücke 901/3 und 
903/1. Für alle anderen Flurstücke im Gel-
tungsbereich wurde bereits ein Umle-
gungsvermerk im Liegenschaftskataster 
eingetragen, für die oben genannten Flur-
stücke fehlt er noch. 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Umlegungsvermerk wird im Liegenschaftskata-
ster eingetragen. 

A.6 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 520 Brand- und Katastrophenschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 01.07.2025) 

Anregungen und Hinweise aus der ei-
genen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan 
mit Begründung und ggf. Rechtsgrund-
lage: 

 

A.6.1 Zur Sicherstellung der Löschwasserver-
sorgung ist nach dem DVGW Arbeitsblatt 
405 eine Wassermenge von 96 m³/h über 
mindestens zwei Stunden erforderlich. Un-
terflur-Hydranten sind durch Hinweisschil-
der nach DIN 4066 und zusätzlich auf den 
Verkehrsflächen so kenntlich zu machen, 
dass sie nicht zugestellt werden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Löschwasserversorgung mit den genannten 
Werten ist sichergestellt.  
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Hydranten sind so anzuordnen, dass die 
Entnahme von Wasser jederzeit leicht 
möglich ist. Als Grundlage sind die 
DVGW-Arbeitsblätter W 331 und W 400 zu 
beachten. 
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A.7 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 530 Wirtschaft und Klima 
(gemeinsames Schreiben vom 01.07.2025) 

Rechtliche Vorgaben aufgrund fachge-
setzlicher Regelungen, die im Regelfall 
nicht überwunden werden können: 

 

A.7.1 Die Darstellungen in Wärmeplänen sowie 
die Entscheidung über die Ausweisung als 
Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Wär-
menetzen oder als Wasserstoffnetzaus-
baugebiet gemäß § 26 des Wärmepla-
nungsgesetzes sind fortan bei der Aufstel-
lung von Bauleitplänen zu berücksichtigen 
(§ 1 Abs. 7g BauGB). 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

Eine Wärmeplanung ist aktuell nicht vorgesehen.  

 

Anregungen und Hinweise aus der ei-
genen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan 
mit Begründung und ggf. Rechtsgrund-
lage: 

 

A.7.2 Anlass der Planung ist u.a. der Bau einer 
Schule und einer Flüchtlingsunterkunft. 
Bei diesem Personenkreis, der künftig hier 
leben bzw. sich hier aufhalten wird, han-
delt es sich um vulnerable Gruppen, die ei-
nen besonderen Schutzbedarf vor Hitze-
belastung haben. In der Begründung zur 
Aufstellung des Bebauungsplans betont 
die Gemeinde Kirchzarten, dass sie sich 
sehr darum bemüht, „ihrer humanitären 
Verpflichtung nachzukommen“ und „men-
schenwürdigen Wohnraum zu schaffen.“ 
Laut Klimaprojektionen wird die Zahl der 
Sommertage mit > 25°C bis 2050 in Kirch-
zarten stark steigen. Hohe Temperaturen 
schränken die Konzentrationsfähigkeit ein, 
wodurch insbesondere bei produzieren-
dem Gewerbe die Gefahr von Arbeitsun-
fällen steigt. Die Zahl der Tropennächte 
wird von heute 9 auf 32 Ende des Jahrhun-
derts steigen. Gerade die Tropennächte 
sind bedeutend für die menschliche Ge-
sundheit, da der Schlaf bei Temperaturen 
von mehr als 20°C in der Regel nicht mehr 
als erholsam empfunden wird. Sie betref-
fen die Menschen im Wohngebiet. 
Vor diesem Hintergrund sollten alle Maß-
nahmen ergriffen werden, um die Hitzebe-
lastung im Plangebiet zu reduzieren. Dazu 
gehören in erster Linie Begrünungsmaß-
nahmen aller Art: Dachbegrünung, Fassa-
denbegrünung, Baumpflanzungen, Ein-
grünung, Begrenzung der Versiegelung. 
Dies gilt nicht nur für die WA- und SO-Flä-
chen, sondern auch für die geplanten 
neuen Gewerbegebietsflächen, denn ein 

Dies wird teilweise berücksichtigt.  
Eine Fassadenbegrünung wird nicht verbindlich 
festgesetzt. Es ist zum jetzigen Planungsstand noch 
nicht abschließend geklärt, ob und in welcher Form 
eine Fassadenbegründung technisch und wirt-
schaftlich realisierbar ist. Eine abschließende, ver-
lässliche Klärung ist aus Sicht der Gemeinde Kirch-
zarten auch nicht bis zum Satzungsbeschluss des 
Bebauungsplans zu erwarten. Ebenfalls ist die 
Frage nach einer verlässlichen und fachgerechten 
langfristigen Pflege einer gegebenenfalls realisier-
ten Fassadenbegründung zum jetzigen Planungs-
stand noch offen und aus Sicht der Gemeinde Kirch-
zarten auch nicht bis zum Satzungsbeschluss des 
Bebauungsplans abschließend und verlässlich zu 
klären.  

Die Baumpflanzungen und somit die Baumdichte 
wird erhöht. 

Es werden Gehölzpflanzungen entlang der Grund-
stücksgrenzen geplant.  

Dächer von Haupt- und Nebengebäuden im Sinne 
des § 14 (1) BauNVO sowie von Garagen und Car-
ports mit einer Neigung zwischen 0° und 10° sind 
extensiv zu begrünen. Die Vorgaben zur Dachge-
staltung wurden sehr flexibel gehalten, um den Be-
dürfnissen der unterschiedlichen Gewerbetreiben-
den gerecht zu werden. Die Festlegung auf eine be-
stimmte Dachform erscheint nicht erforderlich. Die 
Dachneigung wird im Plangebiet generell auf 10° 
begrenzt.  
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hoher Versieglungsgrad hier würde sich 
durch Temperaturabstrahlung (Hitzeinsel-
effekt) negativ auf Schule und Flüchtlings-
unterkunft auswirken. 
Daher ist es dringend geboten, die Dach-
neigung im Plangebiet generell auf 10° zu 
begrenzen und eine Dachbegrünung ver-
bindlich festzusetzen. Ein Gründach hat 
durch die Dämmwirkung und die Wasser-
verdunstung einen kühlenden Effekt. Dies 
mindert auch die Kosten für die nachträg-
liche Kühlung des Gebäudes und die Ab-
strahlung in die Umgebung (Hitzeinselef-
fekt). Ein Teil des Gründaches kann in 
Form eines Dachgartens als attraktiver 
„Pausenraum" gestaltet werden und so zu 
einer höheren Lebensqualität der Flücht-
linge, Schüler- und Mitarbeiterschaft bei-
tragen. Ein Gründach leistet außerdem ei-
nen Beitrag zur Starkregenvorsorge, denn 
es saugt sich auf wie ein Schwamm und 
gibt das Regenwasser erst mit deutlicher 
zeitlicher Verzögerung ab, sodass die stei-
gende Gefahr einer Überlastung des Ka-
nalsystems und einer Überflutung verrin-
gert wird. Ein Gründach mit Retentionsvo-
lumen erhöht diese Wirkung (bis ca. 5% 
Dachneigung möglich). Die Versickerung 
von Regenwasser vor Ort bzw. die Nut-
zung von Regenwasserzisternen für die 
Bewässerung von Grünflächen führt zu 
Kosteneinsparungen bei der Abwasserge-
bühr. 

 

A.7.3 Wir regen an, folgenden Hinweis in die ört-
lichen Bauvorschriften aufzunehmen’. 
„Photovoltaik lässt sich mit einem Grün-
dach gut kombinieren. Die Kühlung der 
Photovoltaikmodule führt durch die Ver-
dunstungsleistung einer Dachbegrünung 
zu einer Steigerung des Stromertrags um 
ca. 4%. Hintergrund: Steigende Tempera-
turen führen in elektrischen Bauteilen zu 
einem höheren Widerstand, der die Leis-
tung reduziert.“ 

Dies wird berücksichtigt. 

Es wird Hinweis zu Photovoltaik in die Bebauungs-
vorschriften aufgenommen. 

A.7.4 Weiterhin empfehlen wir dringend, rings 
um alle Teilbereiche (GE, GEE, WA, SO) 
randliche Grünstreifen festzusetzen, auf 
denen Gehölze zu pflanzen sind. Diese 
verbessern nicht nur das Erscheinungs-
bild, sondern sorgen durch ihre Verduns-
tungsleistung auch für eine Reduktion der 
Hitzebelastung und bieten Versickerungs-
möglichkeiten im Falle von Starkregen. 
Weiterhin sollte eine Festsetzung 

Es wird ein Mindestanteil der Grundstücksfläche mit 
Gehölzpflanzungen festgesetzt.  

 

 

Die Baumdichte wird auf 1 Baum pro 4 Stellplätze 
festgesetzt.  
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erfolgen, dass bei Parkplätzen alle 4 Stell-
plätze 1 Baum gepflanzt werden soll. 

A.7.5 Um die Aufheizung der Gebäude und den 
Hitzeinsel-Effekt für die Umgebung zu mi-
nimieren, empfehlen wir außerdem, eine 
Fassadenbegrünung nach § 9 Abs. 1 
BauGB verbindlich festzusetzen. Wir re-
gen an, zum Zweck der Klimaanpassung 
(Temperaturausgleich für die Gebäude 
und die Umgebung sowie Regenwasser-
rückhaltung) und zur Erhöhung der Bio-
diversität folgende Textfestsetzung nach 
§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB zu ergänzen: 
„Fensterlose Fassadenteile von Gebäu-
den und Nebenanlagen sind so mit Rank-
gewächsen zu begrünen, dass mindes-
tens 30 % der Fassadenfläche berankt 
werden (Pflanzdichte: mindestens 1 
Pflanze/ 2,5 Ifm. Fassadenlänge). Die Be-
pflanzung ist dauerhaft zu erhalten und bei 
Verlust zu ersetzen." 

Dies wird nicht berücksichtigt. 

Fassadenbegrünung wird weder als Festsetzung 
noch als Empfehlung aufgenommen. Es ist zum jet-
zigen Planungsstand noch nicht abschließend ge-
klärt, ob und in welcher Form eine Fassadenbegrün-
dung technisch und wirtschaftlich realisierbar ist. 
Eine abschließende, verlässliche Klärung ist aus 
Sicht der Gemeinde Kirchzarten auch nicht bis zum 
Satzungsbeschluss des Bebauungsplans zu erwar-
ten. Ebenfalls ist die Frage nach einer verlässlichen 
und fachgerechten langfristigen Pflege einer gege-
benenfalls realisierten Fassadenbegründung zum 
jetzigen Planungsstand noch offen und aus Sicht der 
Gemeinde Kirchzarten auch nicht bis zum Sat-
zungsbeschluss des Bebauungsplans abschließend 
und verlässlich zu klären.  

 

A.7.6 Wir weisen darauf hin, dass laut Gebäude-
Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz 
(GEIG) vom 25.03.2021 beim Neubau von 
Nichtwohngebäuden mit mehr als sechs 
Stellplätzen jeder dritte Stellplatz mit 
Schutzrohren für Elektrokabel zu verse-
hen ist. Außerdem ist ein Ladepunkt ein-
zuplanen. Bei der Planung von Neubauge-
bieten ist es ratsam, eine ausreichende Di-
mensionierung der Netzinfrastruktur für 
die Installation von Ladeinfrastruktur zu 
berücksichtigen. Das bedeutet beispiels-
weise die Verlegung von Leerrohren und 
ausreichend dimensionierten Stromleitun-
gen für zukünftige Ladeinfrastruktur. 

Dies wird berücksichtigt. 

Es wird ein Hinweis zum Gebäude-Elektromobili-
tätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) vom 25.03.2021 in 
die Bebauungsvorschriften aufgenommen. 

A.8 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 580 Landwirtschaft 
(gemeinsames Schreiben vom 01.07.2025) 

Anregungen und Hinweise aus der ei-
genen Zuständigkeit zu dem o.g. Plan 
mit Begründung und ggf. Rechtsgrund-
lage: 

 

A.8.1 Diese Flächen sind gemäß der 2022 über-
arbeiteten Flurbilanz von Baden-Württem-
berg überwiegend der „Vorbehaltsflur I“ 
zuzuordnen, es handelt sich dabei um 
hochwertige landwirtschaftlichen Produkti-
onsflächen. Ausschlaggebend für die Ein-
stufung in diese Kategorie sind neben der 
guten Bodenqualität in weitgehend ebener 
Lage in Verbindung mit den günstigen kli-
matischen Bedingungen die gute Erschlie-
ßung mit Wirtschaftswegen. Auf solchen 

Die Bebauungsplangebiete „Gewerbegebiet Fi-
scherrain“ und „Gewerbegebiet Fischerrain II“ sind 
bereits nahezu vollständig aufgesiedelt. Aufgrund 
der anhaltenden und dringenden Nachfrage an Ge-
werbegrundstücken soll das Gebiet Fischerrain er-
neut erweitert werden.  

Aufgrund der positiven Entwicklung und der damit 
steigenden Schülerzahlen benötigt die Freie Schule 
weitere Flächen für künftig erforderliche bauliche 
Entwicklungen. Die Gemeinde Kirchzarten unter-
stützt das reformpädagogische Konzept der Freien 



Gemeinde Kirchzarten Stand: 21.05.2026 
Bebauungsplan „Gewerbegebiet Fischerrain III“   
  

Abwägung der Stellungnahmen aus der Frühzeitigen Beteiligung Seite 31 von 55 

 
 

26-05-21 Abwägung Frühzeitige Beteiligung BPL GE Fischerrain III (26-04-23).docx 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

Gunststandorten können entsprechende 
Erträge mit verhältnismäßig geringem Auf-
wand erwirtschaftet werden, die an 
schlechteren Standorten sowohl aus be-
triebswirtschaftlicher Sicht (erhöhter Ar-
beitsaufwand) als auch mit erhöhter Um-
weltbelastung (höherer Dünge- und Pflan-
zenschutzmittelaufwand) teuer erkauft 
werden müssen. Standorte der Vorbe-
haltsflur I sind der landwirtschaftlichen 
Produktion vorzuhalten. Eine Fremdnut-
zung sollte aus agrarstruktureller Sicht 
ausgeschlossen bleiben.  

Der Planbereich wird überwiegend derzeit 
landwirtschaftlich für den Anbau von 
Ackerfutter genutzt. Ein Rinderhalter ver-
liert mit Planumsetzung über 59 % seiner 
Ackerfutterfläche bzw. fast 3 % seiner Be-
triebsfläche. Ein weiterer Rinderhalter ver-
liert mit Planumsetzung über 14 % seiner 
Ackerfutterfläche bzw. über 3 % seiner Be-
triebsfläche. Vorsorglich weisen wir darauf 
hin, dass ab 5 % Flächenverlust eine Be-
triebsgefährdung vorliegen kann und ab 8-
10% Flächenverlust eine Existenzgefähr-
dung allgemein festgestellt wird. 

Schule und ermöglicht der Schule eine Entwicklung 
an einem neuen Standort innerhalb des Plangebiets 
in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Standort. 

Ebenso beabsichtigt die Gemeinde Kirchzarten im 
Westen des Gewerbegebiets Fischerrain III die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für dauerhaften 
Wohnraum für Geflüchtete und Menschen mit pre-
kären Wohnsituationen zu schaffen. Aus den vorge-
nannten Gründen ergibt sich der Anlass, Ziel und 
Zweck des Bebauungsplans.  

Es sind zudem im Talboden des Dreisamtals im Ge-
meindegebiet von Kirchzarten keine Alternativstand-
orte möglich, da in den unbebauten Bereichen des 
Dreisamtals in Kirchzarten überall eine vergleich-
bare Bodengüte vorliegt.  

A.8.2 Die an das Plangebiet angrenzenden Flä-
chen werden weiterhin landwirtschaftlich 
genutzt. Auch unter Einhaltung der guten 
fachlichen Praxis entstehen durch die Be-
wirtschaftung Emissionen wie Staub, Ge-
rüche und Lärm. Diese sind als ortsüblich 
hinzunehmen, solange die Grenzwerte der 
TA Luft nicht überschritten werden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Es wird ein Hinweis zu angrenzenden landwirt-
schaftlichen Flächen in die Bebauungsvorschriften 
aufgenommen. 

A.8.3 Die Zufahrt zu und von landwirtschaftli-
chen Grundstücken muss nach einer Be-
bauung erhalten bleiben. Sind Änderun-
gen unumgänglich, so müssen eventuelle 
Hindernisse und Umwege noch zumutbar 
und künftig auch mit größeren Maschinen 
befahrbar sein. Landwirtschaftliche Wege-
strecken durch den besiedelten Raum 
sollten für den Verkehr mit den landwirt-
schaftlichen Geräten hindernisfrei sein, 
deshalb sollte bei der Straßenplanung im 
Gewerbegebiet die Größe der landwirt-
schaftlichen Maschinen mitberücksichtigt 
werden. 

Es muss gewährleistet sein, dass der land-
wirtschaftliche Verkehr durch die Baumaß-
nahmen und den Baustellenverkehr nicht 
erheblich beeinträchtigt wird. Auf die Zeit-
räume mit Arbeitsspitzen in den landwirt-
schaftlichen Kulturen, wie Aussaat bzw. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Zufahrt zu und von landwirtschaftlichen Grund-
stücken wird nach einer Bebauung erhalten bleiben. 
 

 

 

 

 

 

 

Der landwirtschaftliche Verkehr wird durch die Bau-
maßnahmen und den Baustellenverkehr nicht er-
heblich beeinträchtigt werden.  
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Pflanzung und Ernte, ist im Besonderen 
Rücksicht zu nehmen. Die Koordination 
könnte im besten Fall eine landwirtschafts-
fachliche Bauüberwachung bzw. Baubera-
tung übernehmen. 

A.8.4 Das Ausgleichsdefizit soll über das Öko-
konto der Gemeinde Kirchzarten ausgegli-
chen werden. Nach aktuellem Planungs-
stand ist nicht davon auszugehen, dass 
naturschutzrechtliche Kompensations-
maßnahmen außerhalb des Geltungsbe-
reichs notwendig werden. Sollten sich da-
hingehend im weiteren Planungsverlauf 
Änderungen ergeben, gelten § 15 (3) 
BNatSchG (Berücksichtigung agrarstruk-
tureller Belange) und § 15 NatSchG (früh-
zeitige Einbindung der zuständigen Land-
wirtschaftsbehörde bei Inanspruchnahme 
landwirtschaftlicher Flächen). 

Es bleibt beim Ausgleich über das Ökokonto. In die-
sem Zusammenhang sind Gewässeraufwertungen 
geplant. Agrarstrukturelle Belange sind daher nicht 
betroffen.  

A.9 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 650/660 Untere Straßenverkehrsbehörde 
und Landkreis als Straßenbaulastträger 
(gemeinsames Schreiben vom 01.07.2025) 

Rechtliche Vorgaben aufgrund fachge-
setzlicher Regelungen, die im Regelfall 
nicht überwunden werden können: 

 

A.9.1 Das geplante Baugebiet befindet sich au-
ßerhalb der Straßen rechtlichen Orts-
durchfahrt. Hier gilt gemäß § 9 Abs. 1 
FStrG bis 20 m Entfernung ab dem äuße-
ren Fahrbahnrand das absolute Anbauver-
bot (keine Hochbauten, keine größeren 
Aufschüttungen und Abgrabungen in die-
sem Bereich). Diese Abstände werden 
eingehalten. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.9.2 Des Weiteren gilt hier gemäß § 9 Abs. 2 
FStrG bis 40 m Entfernung ab dem äuße-
ren Fahrbahnrand das relative Anbauver-
bot. In diesem Bereich bedarf die Errich-
tung baulicher Anlagen der Zustimmung 
der obersten Landstraßenbaubehörde. 
Eine Zustimmung zum Bebauungsplan 
kann aus Sicht des Fachbereiches Stra-
ßenbau- und betrieb für die folgenden 
Punkte erteilt werden: 

- Bau von Gebäuden gemäß dem Bebau-
ungsplan. 

- Aufschüttung /Abgrabung mit Erstellen 
einer Stützwand 

- Stellplätze 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.9.3 Die Zustimmung für Außenwerbung wird 
aus Gründen der Sicherheit und 

Die Außenwerbung ist bereits über Örtliche Bauvor-
schriften so eingeschränkt, dass von Werbeanlagen 
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Leichtigkeit des Verkehrs versagt (AS 
Kirchzarten in unmittelbarer Nähe). 

innerhalb des Plangebiets die Sicherheit und Leich-
tigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt werden.  

A.9.4 Für die im Bebauungsplan zugelassenen 
Photovoltaikanlagen sind entsprechende 
Blendgutachten zu erstellen, welche die 
möglichen negativen Auswirkungen (Blen-
dung der Verkehrsteilnehmer) untersu-
chen und durch geeignete Maßnahmen 
ausschließen. 

Die Berücksichtigung erfolgt auf der Ebene von Bau-
genehmigungsverfahren, wo ein entsprechendes 
Blendgutachten erstellt werden muss, falls die nach 
Bebauungsplan zulässigen Photovoltaikanlagen 
auch realisiert werden soll. Hierfür ist die möglichst 
exakte Position und Neigung der einzelnen PV-/So-
larthermie-Module notwendig. Diese Positionen und 
Neigungen werden erforderlichenfalls erst im Rah-
men der detaillierten Ausführungsplanung und damit 
zur Bauantragsstellung ausgearbeitet. Im Rahmen 
des Bebauungsplans wird eine Nutzung der Flächen 
für PV-/Solarthermiemodule erst einmal nur ermög-
licht bzw. vorbereitet. Die genauen Lagen und Nei-
gungen werden im Bebauungsplan nicht vorge-
schrieben, sodass es entsprechend der Ergebnisse 
des Blendgutachtens auch noch zu Anpassungen 
kommen kann. Eine Untersuchung der möglichen 
Reflexions-/Blendwirkung auf der Ebene des Be-
bauungsplans ist damit aus Sicht der Gemeinde 
nicht erforderlich. 

Beabsichtigte eigene Planungen und 
Maßnahmen , die den o.g. Plan berüh-
ren können, mit Angabe des Sachstan-
des: 

 

A.9.5 Die im Plan dargelegte Zuführung zum 
Plangebiet ist Gegenstand einer Machbar-
keitsstudie für die Radschnellweganbin-
dung von Kirchzarten. Eine Aussage zum 
Sachstand kann noch nicht abgegeben 
werden. Grundsätzlich ist daher anzumer-
ken, dass mit einem anderen Zuschnitt der 
bebaubaren Bereiche eine optionale An-
bindung des Plangebietes an die L126/ 
B31 AS Kirchzarten ermöglicht werden 
könnte. Mit dieser Anbindung könnte ein 
Großteil des Verkehrs für das angren-
zende Gewerbegebiet aufgenommen wer-
den, was zu einer deutlichen Verkehrsent-
lastung führen würde. 

Eine optionale Anbindung des Plangebietes an die 
L126/ B31 AS Kirchzarten soll aus Sicht der Ge-
meinde nicht ermöglicht werden, damit kein Durch-
gangsverkehr von der Umgehungsstraße (L126 und 
L127) in das Gewerbegebiet hineingeführt wird und 
das Gewerbegebiet nicht als Abkürzung für den 
Durchgangsverkehr genutzt werden kann.  

Ein Grunderwerb lediglich für den Straßenbau und 
die damit einhergehende Beeinträchtigung der 
Landwirtschaft ist zudem unverhältnismäßig. 

A.10 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 21 Raumordnung, Baurecht und Denkmalschutz 
(Schreiben vom 09.07.2025) 

A.10.1 Bezüglich der Zulässigkeit von Einzelhan-
del halten wir den Ausschluss von zen-
trenrelevanten Einzelhandelsnutzungen, 
wie er in den Bebauungsvorschriften vor-
gesehen ist, für geboten und begrüßen 
den Ausschluss. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.10.2 Gegen die Zulässigkeit von Einzelhan-
delsnutzungen mit nicht zentrenrelevanten 
Sortimenten ist aus raumordnerischer 
Sicht nichts einzuwenden. In diesem 

Dies wird teilweise berücksichtigt. 

Die Ziffer 1.1.3 der Bebauungsvorschriften zu zen-
trenrelevanten Randsortimenten wird, wie auch 
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Rahmen können auch zentrenrelevanten 
Randsortimente (auf bis zu 10 % der ge-
nutzten Verkaufsfläche) zugelassen wer-
den. Auch gegen die Festsetzung eines 
sog. Handwerkerprivilegs wäre aus raum-
ordnerischer Sicht nichts einzuwenden.  

vom Verband Region Südlicher Oberrhein empfoh-
len, präzisiert. 

Das sog. Handwerkerprivileg wird jedoch nicht fest-
gesetzt, da in rechtskräftigen Bebauungsplänen für 
Gewerbegebiete in Kirchzarten ein solches Privileg 
nicht festgesetzt ist.  

A.10.3 Die unter Ziffer 1.1.3 enthaltene Aus-
nahme ist u.E. jedoch unklar und sollte 
entsprechend präzisiert werden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die unter Ziffer 1.1.3 der Bebauungsvorschriften 
enthaltene Ausnahme wird präzisiert.  

A.10.4 Die weitere raumordnerische Stellung-
nahme erfolgt im FNP-Verfahren. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 9 Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
(Schreiben vom 16.06.2025) 

A.11.1 Geologische und bodenkundliche 
Grundlagen 

 

A.11.1.1 Geologie 

Im Plangebiet liegt eine Überdeckung aus 
der quartären Lockergesteinseinheit "Neu-
enburg-Formation" vor. Darüber hinaus ist 
die Festgesteinseinheit "Metamorphes 
und magmatisches Grundgebirge" im Un-
tergrund zu erwarten. 

Die lokalen geologischen Verhältnisse 
können der digitalen Geologischen Karte 
von Baden-Württemberg 1 : 50 000 (Ge-
oLa) im LGRB-Kartenviewer entnommen 
werden. Nähere Informationen zu den li-
thostratigraphischen Einheiten bieten die 
geowissenschaftlichen Informationspor-
tale LGRBwissen und LithoLex. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11.1.2 Geochemie 

Die geogenen Grundgehalte in den petro-
geochemischen Einheiten von Baden- 
Württemberg sind im LGRB-Kartenviewer 
abrufbar. Nähere Informationen zu den ge-
ogenen Grundgehalten sind im geowis-
senschaftlichen Informationsportal LGRB-
wissen beschrieben. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11.1.3 Bodenkunde 

Die bodenkundlichen Verhältnisse sowie 
Bewertungen der natürlichen Bodenfunkti-
onen nach § 2 Abs. 2 Bundes-Boden-
schutzgesetz (BBodSchG) können in 
Form der Bodenkundlichen Karte 1: 50 
000 (GeoLa BK50) eingesehen werden. 
Des Weiteren sollte vorrangig die Boden-
funktionsbewertung auf Grundlage der Bo-
denschätzungsdaten verwendet werden, 
da diese im Vergleich zur BK50 lokale 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Hinweis zum Bodenschutz in den Bebauungs-
vorschriften wird ergänzt.  
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Bodeneigenschaften abbilden. Sollte für 
das Plangebiet keine Bodenfunktionsbe-
wertung nach digitaler Bodenschätzung 
vorliegen, ist die Bodenfunktionsbewer-
tung nach ALK und ALB heranzuziehen. 

Generell ist bei Planungsvorhaben ent-
sprechend § 2 Abs. 1 Landes-Boden-
schutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) 
auf den sparsamen und schonenden Um-
gang mit Boden zu achten. 

Zusätzlich der Hinweis, dass nach § 2 
Abs. 3 Landes-Bodenschutz- und Altlas-
tengesetz (LBodSchAG) bei geplanten 
Vorhaben, die auf nicht versiegelte, nicht 
baulich veränderte oder unbebaute Flä-
chen von mehr als 0,5 Hektar einwirken 
werden, ein Bodenschutzkonzept zur Ge-
währleistung des sparsamen, schonenden 
und haushälterischen Umgangs mit dem 
Boden im Rahmen der weiteren Vorha-
bensplanung bzw. -durchführung zu er-
stellen ist. Eine Erstellung des Boden-
schutzkonzepts nach DIN 19639 wird drin-
gend empfohlen. 

Sollten bei dem vorliegenden Bauvorha-
ben mehr als 500 m³ Bodenüberschuss-
massen entstehen, so ist bei dem nach § 3 
Abs. 4 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(LKreiWiG) geforderten Abfallverwer-
tungskonzept auf eine höchstmögliche 
Verwertung nach § 3 Abs. 2 LKreiWiG zu 
achten, um so die Bodenfunktionen im 
größtmöglichen Umfang zu erhalten. 

Mit der zuständigen Unteren Boden-
schutzbehörde sollte abgestimmt werden, 
welche konkreten bodenschutzfachlichen 
Vorgaben umzusetzen sind. 

A.11.2 Angewandte Geologie 

Das LGRB weist darauf hin, dass im An-
hörungsverfahren als Träger öffentlicher 
Belange keine fachtechnische Prüfung 
vorgelegter Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet 
ein hydrogeologisches bzw. geotechni-
sches Übersichtsgutachten, Detailgutach-
ten oder ein hydrogeologischer bzw. geo-
technischer Bericht vorliegt, liegen die da-
rin getroffenen Aussagen im Verantwor-
tungsbereich des gutachtenden Ingenieur-
büros. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11.2.1 Ingenieurgeologie Dies wird berücksichtigt. 
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Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung 
vorausgesetzt, wird die Übernahme der 
folgenden geotechnischen Hinweise in 
den Bebauungsplan empfohlen: 

Bei etwaigen geotechnischen Fragen im 
Zuge der weiteren Planungen oder von 
Bauarbeiten (z. B. zum genauen Bau-
grundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur 
Wahl und Tragfähigkeit des Gründungsho-
rizonts, zum Grundwasser, zur Baugru-
bensicherung) werden objektbezogene 
Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 
1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates 
Ingenieurbüro empfohlen. 

Es wird ein Hinweis zur Ingenieurgeologie in den Be-
bauungsvorschriften aufgenommen. 

A.11.2.2 Hydrogeologie 

Die hydrogeologischen Untergrundver-
hältnisse können u. a. dem Hydrogeologi-
schen Kartenwerk des LGRB (1 : 50 000) 
(LGRB-Kartenviewer) und LGRBwissen 
entnommen werden. 

Auf die Lage des Plangebietes in Schutz-
zone IIIB des festgesetzten Wasser-
schutzgebietes „WSG-FEW+KIRCHZAR-
TEN+STEGEN+WVV HIMMELREICH" 
(LUBW Nr.: 315-117) wird im Umweltbe-
richt hingewiesen. 

Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbei-
tung hydrogeologischer Themen durch 
das LGRB statt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11.2.3 Geothermie 

Informationen zu den oberflächennahen 
geothermischen Untergrundverhältnissen 
sind im Informationssystem „Oberflächen-
nahe Geothermie für Baden-Württemberg" 
(ISONG) hinterlegt. ISONG liefert erste In-
formationen (Möglichkeiten und Ein-
schränkungen) zur geothermischen Nut-
zung des Untergrundes mit Erdwärmeson-
den und Erdwärmekollektoren. Bitte neh-
men Sie vor Verwendung des Informati-
onssystems die Erläuterungen zur Kennt-
nis. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11.2.4 Rohstoffgeologie (Mineralische Rohstoffe) 

Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoff-
geologischer Sicht keine Hinweise, Anre-
gungen oder Bedenken vorzubringen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.11.3 Landesbergdirektion  

A.11.3.1 Bergbau Dies wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Planung liegt nicht in einem aktuellen 
Bergbaugebiet. 

Nach den beim Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Un-
terlagen ist das Plangebiet nicht von Alt-
bergbau oder künstlich geschaffenen Alt-
hohlräumen (bspw. Stollen, Bunker, unter-
irdische Keller) betroffen. 

A.11.4 Allgemeine Hinweise 

Anzeige, Übermittlung und Bereitstellung 
von Geologie-Daten nach Geologiedaten-
gesetz (GeolDG) 
Für geologische Untersuchungen und die 
daraus gewonnenen Daten besteht nach 
den Bestimmungen des Geologiedatenge-
setzes (GeolDG) eine Übermittlungspflicht 
gegenüber dem LGRB. Weitere Informati-
onen hierzu stehen Ihnen im LGRBanzei-
geportal zur Verfügung. 

Weitere Informationsquellen des LGRB im 
Internet 
Informationen zu den Untergrundverhält-
nissen sowie weitere raumbezogene Infor-
mationen können fachübergreifend und 
maßstabsabhängig der LGRBhomepage 
entnommen werden. Bitte nutzen Sie 
hierzu auch den LGRB-Kartenviewer so-
wie LGRBwissen. 

Insbesondere verweisen wir auf unser Ge-
otop-Kataster. 

Beachten Sie bitte auch unser aktuelles 
Merkblatt für Planungsträger. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.12 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 47.1 Baureferat Nord 
(Schreiben vom 01.07.2025) 

A.12.1 Das Plangebiet "GE Fischerrain III" grenzt 
an die B 31 und die L 126. Unsere Belange 
sind daher berührt. Wir befinden uns auf 
freier Strecke außerhalb der OD. Wir wei-
sen darauf hin, dass gemäß § 9 FstrG / 
§ 22 StrG Hochbauten jeder Art in einer 
Entfernung bis zu 20 m, gemessen vom 
äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, 
nicht errichtet werden dürfen. Gemeint 
sind damit bauliche Anlagen, die ganz 
oder teilweise über der Erdgleiche liegen, 
auf das Ausmaß der Erhebung kommt es 
nicht an. Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 zielt darauf 
ab, den Bereich des Anbauverbotes fern 
von baulichen Anlagen zu halten, die nach 
ihrem Erscheinungsbild und ihrer Nutzung 
geeignet sind, die Sicht der 

Dies wird berücksichtigt.  

Die Baugrenzen sind so festgesetzt, dass keine 
Hochbauten innerhalb des Bereichs des Anbauver-
bots § 9 FstrG / § 22 StrG errichtet werden dürfen.  

Die von der Fa. Testo geplanten Stellplätze sind von 
der B31 aus nicht einsehbar und diese Stellplätze 
beeinträchtigen den Verkehr auf der B 31 nicht. Es 
sind im weiteren Verlauf in Richtung Osten bereits 
Stellplätze mit gleichem Abstand zur Bundesstraße 
vorhanden. Die Stellplätze werden im Ergebnis hier 
durch das Regierungspräsidium Freiburg vom An-
bauverbot nach § 9 FStrG im geplanten Maß ausge-
nommen. 
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Verkehrsteilnehmer zu behindern und de-
ren Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. 
Verboten ist beispielsweise die Errichtung 
von Gebäuden, Kläranlagen, Verkaufs-
ständen und -wägen aber auch anderen 
fahrbaren Gegenständen, wenn sie länger 
als kurze Zeit abgestellt werden, Leitungs-
masten, Pfosten, Werbeanlagen und Ein-
friedungsmauern. Stellplatzflächen und 
Lagerflächen sind auch als Hochbauten zu 
sehen und daher als unzulässig zu bewer-
ten. 

A.12.2 Des Weiteren bestehen von unserer Seite 
keine Bedenken gegen den Bebauungs-
plan "GE Fischerrain III"“ i.d.F. vom 
19.12.2024. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.13 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 83 Waldpolitik und Körperschaftsforstdirektion 
(Schreiben vom 03.06.2025) 

A.13.1 Im Geltungsbereich des o.g. Verfahrens 
liegt kein Wald im Sinne von § 2 LWaldG. 

Eine indirekte Betroffenheit (Waldabstand, 
Ausgleichsmaßnahmen) von Waldflächen 
ist ebenfalls nicht erkennbar. Sollten wei-
tere Planungen und Umsetzungen die gel-
tenden forstlichen Rechtsgrundlagen be-
rühren, sind die Forstbehörden entspre-
chend zu unterrichten und anzuhören. 

Vor diesem Hintergrund sind nach unse-
rem aktuellen Kenntnisstand forstrechtli-
che/-fachliche Belange von dem im Betreff 
bezeichneten Bauleitplanverfahren nicht 
berührt. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.14 Verband Region Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 12.06.2025) 

A.14.1 Der Bebauungsplan umfasst einen Gel-
tungsbereich von ca. 4,1 ha, entwickelt 
sich nicht aus dem Flächennutzungsplan 
und setzt im Wesentlichen Gewerbegebiet 
GE, eingeschränktes Gewerbegebiet 
GEE, Allgemeines Wohngebiet WA und 
Sondergebiet Schule fest. 
Die für den Bebauungsplan notwendige 7. 
FNP-Änderung erfolgt im Parallelverfah-
ren. 

Da der Einzelhandel im Gemeindegebiet 
aktiv gesteuert werden sollte, das Einzel-
handelskonzept der Gemeinde Kirchzar-
ten sowie die Agglomerationsregelung 
nach Plansatz 2.4.4.8 (Z) Regionalplan zu 
berücksichtigen sind, halten wir die Ein-
schränkung von zentrenrelevantem Ein-
zelhandel - wie in den textlichen 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Ziffer 1.1.3 der Bebauungsvorschriften wird, wie 
vom Verband Region Südlicher Oberrhein empfoh-
len, präzisiert.  
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Festsetzungen angedacht - für plausibel 
und erforderlich. 
Allerdings muss die Formulierung unter 
Zif. 1.1.3 korrigiert werden: Es ist nicht 
klar, auf was sich die „10% der Verkaufs-
fläche" beziehen. 
Es sollte geprüft werden, ob der Plangeber 
evtl. folgende Ausnahmeregelung zum 
Ziel hat: Bei Gewerbetrieben ist der Ver-
kauf von auf dem Grundstück produzierter 
Waren zulässig. Dabei muss die Verkaufs-
fläche (VKF) gegenüber der Grundfläche 
der Betriebsgebäude deutlich untergeord-
net sein und darf max. 10% der Grundflä-
che der Betriebsgebäude bis zu einer VKF 
von max. 100 m² umfassen. 

A.14.2 Auf die gleiche Unklarheit betr. der Einzel-
handelsfestsetzung haben wir bereits 
beim Bebauungsplan „Gewerbegebiet 
Keltenbuck" hingewiesen, sodass darauf-
hin die entsprechende Änderung erfolgte. 
Es wäre wünschenswert, wenn zukünftig 
die Formulierung stets rechtssicher von 
Anfang an des Verfahrens erfolgen würde. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Formulierung erfolgt künftig stets rechtssicher 
von Anfang des Verfahrens an.  

A.14.3 Nach Plansatz 2.4.0.4 Abs. 4 (G) Regio-
nalplan zählt zu einer flächeneffizienten 
Nutzung auch, dass gewerbliche Bauflä-
chen vorrangig für die Ansiedlung arbeits-
platzintensiver, produzierender, weiterver-
arbeitender und dienstleistender Betriebe 
zu sichern sind und betrieblich bedingte 
Wohnnutzung nur eine deutlich unterge-
ordnete Bedeutung haben soll, sodass der 
Gebietscharakter und die typische Prä-
gung als Gewerbegebiet gewahrt bleiben. 
Hinzu kommt, dass Gewerbeflächen in 
Kirchzarten rar und Nutzungskonflikte zu 
vermeiden sind. 
Ziffer 1.7 der textlichen Festsetzungen 
lässt jedoch bis zu 2 Wohneinheiten je Ge-
werbebetrieb im GE bzw. GEE zu. Die 
Wohnnutzung sollte jedoch vielmehr aus-
geschlossen bzw. deutlich eingeschränkt 
werden, so dass nicht die mögliche ge-
werbliche Nutzung durch Wohnnutzung 
(häufig Einfamilienhäuser) verdrängt wird. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Ziffer 1.7 der Bebauungsvorschriften wird er-
satzlos gestrichen. Es wird an stattdessen eine Fest-
setzung in die Bebauungsvorschriften aufgenom-
men, dass betriebliche Wohnungen baulich in die 
Gewerbebauten zu integrieren sind. 

A.14.4 Aufgrund der begrenzten Flächenverfüg-
barkeit sowie im Sinne der Bodenschutz-
klausel nach § 1a Abs. 2 BauGB sollte mit 
der nutzbaren Gewerbefläche nachhaltig 
und sparsam umgegangen werden. 
Statt einer Bebauung ausschließlich in die 
Fläche, sollte geprüft werden, inwieweit 
Produktion und Büronutzung, aber auch 

Dies wurde bereits berücksichtigt. 

Der Bebauungsplan ermöglicht bereits im Vorent-
wurfsstadium eine flächeneffiziente Bebauung und 
Bodennutzung im Sinne der Bodenschutzklausel 
nach § 1a Abs. 2 BauGB. Weitergehende Festset-
zungen für eine flächeneffiziente Bebauung und Bo-
dennutzung sind daher nicht erforderlich.  
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Stellplätze und Lagerflächen flächeneffi-
zient vertikal angeordnet werden können 
(siehe Plansätze 2.4.0.4 Abs. 4 (G) und 
4.1.2 Abs. 4 (G) Regionalplan). 

Nur über eine entsprechende Baudichte, 
auch in Gewerbegebieten, kann dem gro-
ßen Verbrauch an Freiflächen und land-
wirtschaftlichen Flächen entgegengewirkt 
werden. 
Wir regen an, dass im Bebauungsplan 
konkrete Festsetzungen für eine flächen-
effiziente Bauweise bzw. Bodennutzung 
erfolgen. 

 

A.14.5 Aus regionalplanerischer Sicht bestehen 
keine weiteren Hinweise, Anregungen und 
Einwendungen. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.15 Industrie- und Handelskammer Südlicher Oberrhein 
(Schreiben vom 17.06.2025) 

A.15.1 Das Plangebiet umfasst in Summe knapp 
4,1 ha und liegt am nordwestlichen Orts-
rand Kirchzartens, direkt angrenzend an 
das Gewerbegebiet Fischerrain II. Es wird 
künftig den westlichen Abschluss der 
bandförmig ausgebildeten Kirchzartener 
Gewerbegebiete bilden. Laut Begründung 
werden die rechtskräftigen Bebauungs-
pläne „Gewerbegebiet Fischerrain I“ („Ge-
werbegebiet Fischerrain“?) und „Gewer-
begebiet Fischerrain II“ „überlagert“. 

Geplant sind von Norden nach Süden wei-
tere Gewerbegebietsbereiche GE, ein ein-
geschränktes Gewerbegebiet GEE und 
südlich davon ein allgemeines Wohnge-
biet WA sowie ein Sondergebiet SO 
„Schule“ (Planzeichnung: „SO Freie 
Schule Dreisamtal“). Der Begründung zu 
entnehmen ist, dass das WA allerdings be-
sonderen Zwecken vorbehalten sein soll: 
Es soll Wohnraum für Flüchtlinge und 
Asylbegehrende sowie Menschen mit pre-
kären Wohnsituationen bieten. Östlich an-
grenzend soll die Frei Schule Dreisamtal 
einen neuen Standort finden. 

Die vorgesehene Fortsetzung der Gewer-
begebiete nach Westen wird grundsätzlich 
begrüßt. Der Bedarf an zusätzlichen Ge-
werbeflächen für die Weiterentwicklung 
bereits ortsansässiger Betriebe scheint 
groß zu sein, laut Presse werden sogar die 
neuen Angebote nicht ausreichen, um der 
hohen Nachfrage nachkommen zu kön-
nen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Lage der Wohnbauentwicklung „Fischerrain III“ 
innerhalb des Gemeindegebietes begründet sich vor 
allem anhand der südlich unmittelbar angrenzenden 
Wohnlagen entlang der Scheffelstraße. Der Ände-
rungsbereich ergänzt die südlich angrenzenden 
Wohnnutzungen, wodurch eine sich auftuende bau-
liche Lücke zwischen den geplanten gewerblichen 
Nutzungen im Bereich „Fischerrain III“ und den 
Wohnlagen an der Scheffelstraße geschlossen wer-
den kann. Darüber hinaus stehen der Gemeinde ak-
tuell und in absehbarer Zeit im Gemeindegebiet 
keine Flächen in ähnlicher Größe und Zuschnitt zur 
Verfügung, auf welchen die dringend benötigen 
Wohnangebote für Geflüchtete und Menschen in 
prekären Wohnsituationen realisiert werden kann. 
Alternative Standorte kommen für eine geplante 
Wohnbauentwicklung daher nicht in Frage.  
Die Begründung wird entsprechend ergänzt.  

Die geplante Sonderbaufläche Schule für den neuen 
Standort der Freien Schule Dreisamtal grenzt unmit-
telbar an den alten Standort der Freien Schule Drei-
samtal (Am Fischerrain 9) an. Aus städtebaulicher 
Sicht sowie aus organisatorischen und pädagogi-
schen Gründen ist es sinnvoll den neuen Schul-
standort in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Alt-
standort anzusiedeln. Zudem stehen der Gemeinde 
und der Freien Schule aktuell und in absehbarer Zeit 
im Gemeindegebiet keine Flächen in ähnlicher 
Größe und Zuschnitt zur Verfügung, auf welchen der 
dringend benötigte Neubau der Schule realisiert 
werden kann. Daher kommen alternative Standorte 
für die geplante Sonderbaufläche nicht in Frage.  
Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 
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Es stellt sich daher die Frage, warum hier 
nicht - in Fortsetzung der gewerblichen 
Flächen im FNP bzw. wohl auch der o.a. 
Bebauungspläne - die Flächen des Plan-
gebietes ausschließlich als Gewerbege-
biet ausgewiesen werden sollen und für 
die beiden (hier) „artfremden“ Nutzungs-
zwecke andere, wie auch geeignetere 
Standorte gesucht werden. 

 

A.15.2 GE(E)-Bereiche: Begrüßt wird, dass hin-
sichtlich des GE/GEE-Bereiches die Zu-
lässigkeiten (Art der baulichen Nutzung) 
auf klassische Gewerbebetriebe kon-
zentriert werden. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.15.2.1 Bezüglich der Ausnahmen für zentrenrele-
vante Randsortimente wird angeregt, 
diese zu präzisieren „…Verkaufsfläche 
nicht-zentrenrelevanter Einzelhandelsbe-
triebe“. Um bei größeren Betrieben trotz-
dem überbordende zentrenrelevante An-
gebote zu verhindern, wird angeregt, eine 
2., dieses Mal absolute Begrenzung der 
Verkaufsfläche in einer Größenordnung 
von bspw. 200 m² noch vorzugeben (wie 
bspw. „... auf bis zu 10 %, maximal jedoch 
bis zu 200 m² Verkaufsfläche ...“). 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Ziffer 1.1.3 der Bebauungsvorschriften wird, wie 
von der Industrie- und Handelskammer empfohlen, 
präzisiert. 

A.15.2.2 Weiterhin wird angeregt, beim Maß der 
baulichen Nutzung auf die Festsetzung ei-
ner Geschossflächenzahl ganz zu verzich-
ten. Und warum sollten eigentlich nur „2,0“ 
festgesetzt werden? 

Dies wird nicht berücksichtigt. 

Die Geschossflächenzahl im Bereich des Gewerbe-
gebiets und des eingeschränkten Gewerbegebiets 
wird auf 2,4 entsprechend den Obergrenzen der Ori-
entierungswerte nach § 17 BauNVO festgesetzt.  

A.15.2.3 Betriebliches Wohnen: Ziffer 1.7 der Be-
bauungsvorschriften könnte u.E. missver-
standen werden. In der Begründung wird 
zwar dargelegt, dass es sich hierbei nur 
um betriebliches Wohnen handeln kann, 
es sollte u.E. jedoch unmittelbar der Fest-
setzung hervorgehen. 

Gerade eigenständigen Wohngebäuden in 
Gewerbegebieten, die sich gerne im Laufe 
der Jahre zu normalem Wohnen entwi-
ckeln, steht die IHK kritisch gegenüber. 
Zudem könnten bei größeren Betrieben - 
auch unter Einhaltung der BauNVO - mit 
den derzeit vorgesehenen Festsetzungen 
auf einem Betriebsareal gleich zwei (ggf. 
sogar 3?) Wohngebäude mit je zwei Woh-
nungen entstehen. Um einer solchen Ent-
wicklung entgegenzuwirken, wird ange-
regt, wie es auch in entsprechenden Fest-
setzungen zu finden ist, keine eigenstän-
digen (Wohn-)Gebäude zuzulassen, 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Ziffer 1.7 der Bebauungsvorschriften wird er-
satzlos gestrichen. Es wird an stattdessen eine Fest-
setzung in die Bebauungsvorschriften aufgenom-
men, dass betriebliche Wohnungen baulich in die 
Gewerbebauten zu integrieren sind. 
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sondern vorzugeben, dass betriebliche 
Wohnungen in die Gewerbebauten zu in-
tegrieren sind. Bebauungsvorschrift 1.7 
könnte u.E. dann zudem entfallen. 

A.15.3 WA: Wie oben bereits angesprochen, wird 
angeregt, in den Kirchzartener Gewerbe-
gebieten auf die beabsichtigte Nutzung zu 
verzichten. Zur Ausweisung als „norma-
les“ allgemeines Wohngebiet wären ohne-
hin Bedenken anzumelden: Zumindest 
sollten die Festsetzungen ausschließlich 
das hier Angestrebte zulassen, bspw. über 
die Festsetzung einer entsprechenden 
Gemeinbedarfs- oder Sondergebietsflä-
che. 

Dies wird berücksichtigt. 

Die Lage der Wohnbauentwicklung „Fischerrain III“ 
innerhalb des Gemeindegebietes begründet sich vor 
allem anhand der südlich unmittelbar angrenzenden 
Wohnlagen entlang der Scheffelstraße. Der Ände-
rungsbereich ergänzt die südlich angrenzenden 
Wohnnutzungen, wodurch eine sich auftuende bau-
liche Lücke zwischen den geplanten gewerblichen 
Nutzungen im Bereich „Fischerrain III“ und den 
Wohnlagen an der Scheffelstraße geschlossen wer-
den kann. Darüber hinaus stehen der Gemeinde ak-
tuell und in absehbarer Zeit im Gemeindegebiet 
keine Flächen in ähnlicher Größe und Zuschnitt zur 
Verfügung, auf welchen die dringend benötigen 
Wohnangebote für Geflüchtete und Menschen in 
prekären Wohnsituationen realisiert werden kann. 
Alternative Standorte kommen für eine geplante 
Wohnbauentwicklung daher nicht in Frage.  
Die Begründung wird entsprechend ergänzt.  

A.15.4 SO Schule: Auch hier ist aus IHK-Sicht 
die Eignung des Standortes in Nachbar-
schaft zu einem „normalen, uneinge-
schränkten“ Gewerbegebiet im Norden, 
ggf. auch im Osten (?) in Frage zu stellen. 
Dies betrifft auch einen 2. Aspekt: Wir 
möchten darauf aufmerksam machen, 
dass sich im angrenzenden Gewerbege-
biet in unmittelbarer Nähe zur Schule eine 
Spielhalle befindet. Es darf u.E. nicht sein, 
dass nach dem Bau der Schule die Spiel-
halle schließen müsste, weil die nach § 42 
LGlüG geforderten Abstände nicht einge-
halten werden. 

Die geplante Sonderbaufläche Schule für den neuen 
Standort der Freien Schule Dreisamtal grenzt unmit-
telbar an den alten Standort der Freien Schule Drei-
samtal (Am Fischerrain 9) an. Aus städtebaulicher 
Sicht sowie aus organisatorischen und pädagogi-
schen Gründen ist es sinnvoll den neuen Schul-
standort in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Alt-
standort anzusiedeln. Zudem stehen der Gemeinde 
und der Freien Schule aktuell und in absehbarer Zeit 
im Gemeindegebiet keine Flächen in ähnlicher 
Größe und Zuschnitt zur Verfügung, auf welchen der 
dringend benötigte Neubau der Schule realisiert 
werden kann. Daher kommen alternative Standorte 
für die geplante Sonderbaufläche nicht in Frage.  
Die Begründung wird entsprechend ergänzt. 

Für die Spielhalle gilt ein Bestandsschutz bis Mitte 
der 2030er Jahre.  

A.15.5 Erschließung: Von einer Erschließung 
der Unterkünfte wie auch der Schule von 
Norden aus, d.h. über das Gewerbegebiet 
herkommend, wird abgeraten. Sollte es 
bei der derzeitigen Planung bleiben, wird 
angeregt, diese Nutzungen von Osten her 
(bspw. über den Rand des wohl unbebau-
ten Grundstücks Flst.-Nr. 1258) zu er-
schließen. Hinweis: In der Planlegende 
sollte u.E. noch das Symbol Radweg auf-
genommen werden und das Symbol für 
die Kombination Fuß- und Radweg deut-
lich erkennbar platziert werden. 

Die Erschließung der Unterkünfte wird wie auch der 
Schule von Norden aus, d.h. über das Gewerbege-
biet herkommend, erfolgen.  

 

 

 

In der Legende der Planzeichnung wird das Symbol 
für die Kombination Fuß- und Radweg deutlich er-
kennbar platziert.  
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A.15.6 Überlagerung, Ziffer 1.5 der Begründung: 
Zur besseren Nachvollziehbarkeit wird an-
geregt, die Überlagerungen schematisch 
darzustellen. Welche Konsequenz soll 
dies haben? Auch in der Satzung müsste 
sich dies wohl noch finden. 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Satzungstext wird entsprechend ergänzt. 

 

A.15.7 Zur Offenlage sollte ersichtlich sein, wel-
che rechtswirksam ausgewiesenen Bau-
gebiete im Osten an das künftige SO 
Schule angrenzen würden. Ggf. wäre 
dann auch das Thema mögliche Nut-
zungskonflikte zu bearbeiten, ein weite-
res mögliches Argument für einen anderen 
Schulstandort. 

Dies wird berücksichtigt. 

In der Planzeichnung wird redaktionell ergänzt, wel-
che rechtswirksam ausgewiesenen Baugebiete im 
Osten an das künftige SO Schule angrenzen.  

A.16 Handelsverband Südbaden e.V. 
(Schreiben vom 02.07.2025) 

A.16.1 Das bestehende Gewerbegebiet soll 
durch ein GE und ein eingeschränktes Ge-
werbegebiet (GEE) erweitert werden. Zu-
sätzlich wird ein Sondergebiet Schule und 
ein Wohngebiet für Flüchtlingsunterkünfte 
festgesetzt. Im GE und GEE ist zentrenre-
levanter Einzelhandel ausgeschlossen, 
was aufgrund der peripheren Lage zu un-
terstützen ist. Somit wäre auch nicht zen-
trenrelevanter Handel bis zur Größe der 
Großflächigkeit möglich. Ausnahme be-
steht für branchentypische, zentrenrele-
vante Randsortimente bis zu 10 % der 
Verkaufsfläche. Diese Festsetzung kann 
von uns mitgetragen werden. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.17 Deutsche Telekom Technik GmbH 
(Schreiben vom 23.05.2025) 

A.17.1 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfol-
gend Telekom genannt) - als Netzeigentü-
merin und Nutzungsberechtigte i. S. v. 
§ 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Te-
lekom Technik GmbH beauftragt und be-
vollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der 
Wegesicherung wahrzunehmen sowie alle 
Planverfahren Dritter entgegenzunehmen 
und dementsprechend die erforderlichen 
Stellungnahmen abzugeben. 

Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt 
Stellung: 

Im Planbereich befinden sich noch keine 
Telekommunikationslinien der Telekom. 

Die Aufwendungen der Telekom müssen 
bei der Verwirklichung des Bebauungs-
plans so gering wie möglich gehalten wer-
den. 

Dies wird berücksichtigt. 

Es wird Hinweis zu den Belangen der Deutsche Te-
lekom Technik GmbH in den Bebauungsvorschriften 
aufgenommen. 
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Deshalb bitten wir, unsere Belange wie 
folgt zu berücksichtigen: 

Zur Versorgung des Plangebietes mit Te-
lekommunikationsinfrastruktur durch die 
Telekom ist die Verlegung neuer Telekom-
munikationslinien im Plangebiet und au-
ßerhalb des Plangebiets erforderlich. 

A.18 badenovaNETZE GmbH 
(Schreiben vom 05.06.2025) 

A.18.1 Im Verfahrensgebiet befinden sich 20kV 
Bestandsleitungen (Kabel und Freileitun-
gen) der badenovaNETZE GmbH. Diese 
müssen geschützt und dürfen weder über-
baut noch überpflanzt werden. Für Rück-
fragen zu den Leitungen steht unser Netz-
meister Herr Ralf Beathalter als Ansprech-
partner zur Verfügung (E-Mail: ralf.beat-
halter@badenovanetze.de). 
Planauskunft erhalten Sie von unserem 
Tochterunternehmen regioDATA GmbH 
über die Hotline Planauskunft: 07621 
91943-400 oder per E-Mail: auskunft@re-
giodata-gmbh.de) 

Dies wird berücksichtigt. 

Die 20kV-Bestandsleitungen badenovaNETZE 
GmbH liegen außerhalb überbaubarerer Grund-
stücksflächen sowie außerhalb von festgesetzten 
Baumpflanzungen.  

A.18.2 Bei gegebener Wirtschaftlichkeit kann das 
Verfahrensgebiet über das bestehende 
Leitungsnetz mit Erdgas versorgt werden. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.18.3 Hausanschlüsse werden nach den techni-
schen Anschlussbedingungen der ba-
denovaNETZE GmbH, den Bestimmun-
gen der NDAV und den Maßgaben der ein-
schlägigen Regelwerke in der jeweils gül-
tigen Fassung ausgeführt. In Anlehnung 
an die DIN 18012 wird für Neubauvorha-
ben ein Anschlussübergaberaum benötigt. 
Der Hausanschlussraum ist an der zur 
Straße zugewandten Außenwand des Ge-
bäudes einzurichten und hat ausreichend 
belüftbar zu sein. Anschlussleitungen sind 
geradlinig und auf kürzestem Weg vom 
Abzweig der Versorgungsleitung bis in 
den Hausanschlussraum zu führen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Es wird Hinweis zu den Belangen der badenova-
NETZE GmbH in den Bebauungsvorschriften aufge-
nommen. 

A.18.4 Das Verfahrensgebiet befindet sich im 
Wasserschutzgebiet "WSG- FEW+Kirch-
zarten+Stegen+WVV Himmelreich" in der 
Wasserschutzgebiets-Zone IIIB und unter-
liegt der Wasserschutzgebietsverordnung 
vom 03.02.1992. Diese Vorgaben sind 
einzuhalten. Dem Vorhaben kann zuge-
stimmt werden, wenn durch das Vorhaben 
eine nachteilige Veränderung der Wasser-
beschaffenheit nicht zu besorgen ist. 

Dies wurde bereits berücksichtigt. 

Ein Hinweis zum Wasserschutzgebiet ist in den Be-
bauungsvorschriften bereits enthalten. 

A.19 TransnetBW GmbH 

mailto:ralf.beathalter@badenovanetze.de
mailto:ralf.beathalter@badenovanetze.de
mailto:auskunft@regiodata-gmbh.de
mailto:auskunft@regiodata-gmbh.de
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(Schreiben vom 05.06.2025) 

A.19.1 Im geplanten Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes „GE Fischerrain lll“ in Kirch-
zarten betreibt und plant die TransnetBW 
GmbH keine Höchstspannungsfreileitung. 

Daher haben wir keine Bedenken und An-
merkungen vorzubringen. Eine weitere 
Beteiligung am Verfahren ist nicht erfor-
derlich. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.20 Vodafone West GmbH 
(Schreiben vom 25.06.2025) 

A.20.1 Ihre Anfrage wurde zur Weiterbearbeitung 
an die zuständige Fachabteilung weiterge-
leitet, die sich bei Bedarf mit Ihnen zu ge-
gebener Zeit in Verbindung setzen wird. 

Vor Baubeginn sind aktuelle Planunterla-
gen vom ausführenden Tiefbauunterneh-
men anzufordern. 
Unsere kostenlosen Planauskünfte sind 
erreichbar via Internet über die Seite: 
https://www.vodafone.de/immobilienwirt-
schaft/hilfe/planauskunft/index.html 
Dort kann man sich einmalig registrieren 
lassen und Planauskünfte einholen. 

Bitte beachten Sie: 
Es müssen aktuell immer zwei Planaus-
künfte für Bestandsnetz der Vodafone 
Deutschland GmbH und Vodafone GmbH 
/ Vodafone West GmbH angefordert wer-
den. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.21 PLEdoc GmbH 
(Schreiben vom 26.05.2025) 

A.21.1 Wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme 
und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns 
verwaltete Versorgungsanlagen der nach-
stehend aufgeführten Eigentümer bzw. 
Betreiber von der geplanten Maßnahme 
nicht betroffen werden: 

• OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen 

• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen 

• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), 
Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei 
Nürnberg 

• Mittel-Europäische Gasleitungsgesell-
schaft mbH (MEGAL), Essen 

• Mittelrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH (METG), Essen 

• Nordrheinische Erdgastransportlei-
tungsgesellschaft mbH & Co. KG 
(NETG), Dortmund 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/planauskunft/index.html
https://www.vodafone.de/immobilienwirtschaft/hilfe/planauskunft/index.html
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• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH 
(TENP), Essen 

• Uniper Energy Storage GmbH, Düssel-
dorf: Erdgasspeicher Epe, Eschenfel-
den, Krummhörn 

A.21.2 Hinsichtlich der Maßnahmen zum Aus-
gleich und zum Ersatz der Eingriffsfolgen 
entnehmen wir den Unterlagen, dass die 
Kompensationsmaßnahmen erst im weite-
ren Verfahren festgelegt werden bzw. 
keine Erwähnung finden. 

Wir weisen darauf hin, dass durch die 
Festsetzung planexterner Ausgleichsflä-
chen eine Betroffenheit von uns verwalte-
ter Versorgungseinrichtungen nicht auszu-
schließen ist. Wir bitten um Mitteilung der 
planexternen Flächen bzw. um weitere Be-
teiligung an diesem Verfahren. 

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im 
Übersichtsplan markierte Bereich. 
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen 
nur zur groben Übersicht. 

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweite-
rung des Projektbereichs bedarf immer ei-
ner erneuten Abstimmung mit uns. 

 

Es bleibt beim Ausgleich über das Ökokonto. In die-
sem Zusammenhang sind Gewässeraufwertungen 
geplant. Eine Betroffenheit von Versorgungseinrich-
tungen der PLEdoc GmbH sind nicht ersichtlich.  

A.22 Abwasserzweckverband Breisgau Bucht 
(Schreiben vom 26.06.2025) 

A.22.1 Im Bereich der geplanten Gewerbege-
biets-Erweiterung „Gewerbegebiet Fi-
scherrain III“ verläuft ein Verbandssamm-
ler des Abwasserzweckverbandes Breis-
gauer Bucht. Der Sammler hat überörtli-
che Bedeutung und transportiert die Ab-
wässer der Gemeinden Kirchzarten, Bu-
chenbach und Oberried zur Verbandsklär-
anlage. Der Verbandssammler ist mit ei-
nem Schutzstreifen geschützt, welcher 
von jeglicher Bebauung, Baumbepflan-
zung, Mauern, Lagern usw. freigehalten 
werden muss (siehe Anlage). Die 
Schächte müssen jederzeit zur 

Dies wurde bereits berücksichtigt. 

Der Verbandssammler des Abwasserzweckverban-
des Breisgauer Bucht ist in der Planzeichnung sowie 
den Bebauungsvorschriften bereits mit einem Lei-
tungsrecht gesichert und liegt außerhalb überbau-
barerer Grundstücksflächen. 
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Störungsbeseitigung, Wartung, Unterhal-
tung und Sanierung anfahrbar sein, auch 
mit großen Spülfahrzeugen (36 to). Auch 
bei der Erstellung von Firmenanlage bzw. 
Erschließung des Gewerbegebietes darf 
der Betrieb des Verbandssammler nicht 
durch den Baustellenbetrieb beeinträchtigt 
werden. Zaunanlegen dürfen die Anfahr-
barkeit der Schächte keinesfalls verhin-
dern bzw. behindern. 

 

 

A.22.2 Baumaßnahmen innerhalb des Schutz-
streifens bzw. am Sammler (Anschlüsse, 
Schachtanpassungen...) sind frühzeitig, 
bereits in der Planungsphase, und in en-
ger Abstimmung und nur im 

Dies wird berücksichtigt. 

Es wird Hinweis zu den Belangen des Abwas-
serzweckverbands Breisgauer Bucht in den Bebau-
ungsvorschriften aufgenommen. 
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Einvernehmen mit dem Abwasserzweck-
verband Breisgauer Bucht durchzuführen. 

A.22.3 Auf Grund der hydraulischen Auslastung 
des Verbandssammlers ist von der An-
siedlung abwasserintensiver Betriebe ab-
zusehen. 

Dies wird berücksichtigt. 

Abwasserintensive Gewerbeansiedelungen, wie 
z.B. Schlachthöfe, sind nicht vorgesehen 

A.23 Polizeipräsidium Freiburg – Sachbereich Verkehr 
(Schreiben vom 03.06.2025) 

A.23.1 Die eingereichten/offen gelegten Unterla-
gen wurden eingesehen und aus ver-
kehrspolizeilicher Sicht geprüft. Gegen die 
bisherige Planung bestehen nachfolgende 
Einwände. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.23.2 Verkehrliche Anbindung der Schule 

Die Schule, bisher direkt Am Fischerain 
gelegen, war mit allen Verkehrsmitteln gut 
erreichbar und verfügte über einige Park-
stände. Ein Ringverkehr über die Scheffel-
straße und Erich-Rieder-Straße zur Zar-
tenerstraße war bei einem erhöhten mor-
gendlichen Verkehrsaufkommen möglich. 
Die Schule war über einen Gehweg auch 
für Fußgänger gut erreichbar. 

Durch die Neuanlage am Ende der Sack-
gasse ist mit Konflikten zwischen Fuß- und 
Fahrzeugverkehr durch den Hol- und 
Bringservice (Elterntaxis) zu rechnen. Auf 
Grund der Sackgasse kommt es unweiger-
lich zu Rangiervorgängen. Ein Gehweg ist 
von Seiten der Erich-Rieder-Straße aus 
bislang nicht vorgesehen. Es ist unrealis-
tisch, dass Eltern ihre Kinder im Bereich 
der Scheffelstraße aussteigen und die 
Schule über den Verbindungsweg errei-
chen lassen. 

Die Anlage eines Verkehrsberuhigten Be-
reiches im Umfeld von Schulen scheidet 
regelmäßig wegen korrelierender Zielrich-
tungen aus. 

Durch die Freie Schule wäre daher vorab 
darzulegen, mit welchem Verkehrsauf-
kommen zu rechnen ist, wie die Schule an-
gedient und Schülerströme gelenkt wer-
den sollen und wie die o.g. Konflikte aus-
geräumt werden sollen. 

 

Im Bereich des Wendehammers ist aufgrund der 
ausreichenden Raumverhältnisse kein Gehweg vor-
gesehen 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Gehweg ist von Seiten der Erich-Rieder-Straße 
aus vorgesehen und in der Planzeichnung bereits in 
der festgesetzten Verkehrsfläche mitenthalten. 
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A.24 Badischer Landwirtschaftlicher Hauptverband e.V. 
(Schreiben vom 04.07.2025) 

A.24.1 Im Namen des Badischen Landwirtschaft-
lichen Hauptverbands (BLHV) möchte ich 
zu der frühzeitigen Beteiligung am Bebau-
ungsplan „Gewerbegebiet Fischerrain III" 
einige zentrale landwirtschaftliche Be-
lange sowie dringende Forderungen zur 
Schadensbegrenzung und Entschädigung 
vorbringen. Ziel ist es, die Interessen der 
landwirtschaftlichen Betriebe zu wahren 
und eine nachhaltige sowie konfliktfreie 
Umsetzung des Bauvorhabens zu ge-
währleisten. 

Dies wird zur Kenntnis genommen. 

A.24.2 Betroffene landwirtschaftliche Flächen 
und Nutzung 

Es wird das Flurstück Nr. 1456, Gewann 
Fischerrain, in der Gemarkung Kirchzarten 
bewirtschaftet. Diese Fläche grenzt direkt 
an die geplanten Erweiterungsflächen des 
Gewerbegebiets. Sie dient der Futtermit-
telerzeugung für einen Rindermastbetrieb 
und trägt somit zur Produktion hochwerti-
ger regionaler Lebensmittel bei. Die ge-
planten Erweiterungsflächen des Gewer-
begebiets stellen eine erhebliche Beein-
trächtigung der landwirtschaftlichen Nut-
zung dar. 

Dies wird berücksichtigt. 

In der Planzeichnung ist ein landwirtschaftlicher 
Weg festgesetzt, um die dauerhafte Zugänglichkeit 
zur bewirtschafteten Fläche auf Flurstück Nr. 1456, 
Gewann Fischerrain, in der Gemarkung Kirchzarten 
sicherzustellen. Die geplanten Erweiterungsflächen 
des Gewerbegebiets stellen daher keine erhebliche 
Beeinträchtigung der landwirtschaftlichen Nutzung 
auf Flurstück Nr. 1456 dar.  
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A.24.3 Bisherige Erfahrungen und aktuelle Be-
einträchtigungen 

In der Vergangenheit wurden im Rahmen 
von Baumaßnahmen, beispielsweise 
durch einen EWK-Bau, Abgrabungen am 
Wegrand vorgenommen, die ohne die 
Kenntnis der Landwirte erfolgten. Dabei 
wurde der Weg so beeinträchtigt, dass 
eine Nutzung mit schweren Fahrzeugen 
nicht mehr möglich war. Aktuell ist die 
Firma Testo an einem weiteren Bauab-
schnitt tätig, wobei Fahrzeuge die Wende-
platte blockieren, welche den Zugang zu 
landwirtschaftlichen Flächen ermöglicht. 
Dies führt regelmäßig zu Wartezeiten und 
somit zu erhöhten Kosten, insbesondere 
bei der Beauftragung von Lohnunterneh-
men. Zudem wird die Wendeplatte durch 
das absolute Halteverbot regelmäßig 
missachtet, ohne dass dies von den zu-
ständigen Stellen geahndet wird. 

 

 

Es erfolgt ein Abstimmungsgespräch mit den Eigen-
tümern der Landwirtschaftlichen Flächen. Diese 
können hierzu gerne Ihre Pächter zum Gespräch mit 
einladen 

A.24.4 Geplante Maßnahmen und zukünftige 
Herausforderungen 

Für den nächsten Bauabschnitt ist die Er-
richtung eines Wohncontainers für Flücht-
linge geplant, was voraussichtlich erneut 
zu Konflikten hinsichtlich der Nutzung der 
Zufahrten und der Wendeplatte führen 
wird. Insbesondere bei der Verlegung von 
Zuleitungen oder der Abstellung von Bau-
fahrzeugen besteht die Gefahr weiterer 
Beeinträchtigungen, welche die landwirt-
schaftliche Bewirtschaftung erheblich er-
schweren. 

 

 

Es erfolgt ein Abstimmungsgespräch mit den Eigen-
tümern der Landwirtschaftlichen Flächen. Diese 
können hierzu gerne Ihre Pächter zum Gespräch mit 
einladen 

A.24.5 Mangelhafte Kommunikation 

Die Kommunikation seitens der Bauherren 
bzw. der Gemeinde über geplante Maß-
nahmen, Sperrungen oder Einschränkun-
gen ist unzureichend oder erfolgt gar nicht. 
Dies erschwert eine planvolle landwirt-
schaftliche Bewirtschaftung erheblich und 
führt zu unnötigen Konflikten. 

 

Es erfolgt ein Abstimmungsgespräch mit den Eigen-
tümern der Landwirtschaftlichen Flächen. Diese 
können hierzu gerne Ihre Pächter zum Gespräch mit 
einladen 

A.24.6 Forderungen und rechtliche Rahmen-
bedingungen 

Vor diesem Hintergrund fordern wir: 

- Ungehinderten und dauerhaften Zu-
gang zu den landwirtschaftlichen Flä-
chen, auch mit überbreiten Maschinen 
(bis zu 3,5 m Breite), ohne vorherige An-
fragen oder besondere Genehmigun-
gen. 

 

Es erfolgt ein Abstimmungsgespräch mit den Eigen-
tümern der Landwirtschaftlichen Flächen. Diese 
können hierzu gerne Ihre Pächter zum Gespräch mit 
einladen 
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- Schriftliche Zusicherung der Bauherren 
und Baufirmen vor Beginn der Arbeiten, 
dass die Zufahrten, Wege und Flächen 
uneingeschränkt nutzbar bleiben. 

- Sicherstellung der Zufahrten während 
des gesamten Vegetationszeitraums 
(voraussichtlich Juni bis Oktober 2025 
sowie Februar bis Oktober 2026), um 
eine kontinuierliche landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung zu gewährleisten. 

- Berücksichtigung der landwirtschaftli-
chen Maschinenbreiten bei der Planung 
und Durchführung der Bauarbeiten, um 
Schäden und Einschränkungen zu ver-
meiden. 

- Frühzeitige und kontinuierliche Informa-
tion über alle geplanten Maßnahmen, 
Änderungen oder Einschränkungen, um 
eine rechtzeitige Anpassung der Bewirt-
schaftungsplanung zu ermöglichen. 

A.24.7 Nachhaltige Sicherstellung der land-
wirtschaftlichen Infrastruktur 

Auch nach Abschluss der Bauarbeiten bit-
ten wir, die dauerhafte Zugänglichkeit zur 
bewirtschafteten Fläche während des ge-
samten Vegetationszeitraums sicherzu-
stellen. Besonders im Hinblick auf die Pla-
nung von Parkmöglichkeiten ist es wichtig, 
die Bewirtschaftung nicht zu beeinträchti-
gen. Die Breite der Maschinen, die für die 
Bewirtschaftung notwendig sind, ist eben-
falls zu berücksichtigen. 

Dies wird berücksichtigt. 

In der Planzeichnung ist ein landwirtschaftlicher 
Weg festgesetzt, um die dauerhafte Zugänglichkeit 
zur bewirtschafteten Fläche sicherzustellen.  

A.24.8 Schadensbegrenzung und Entschädi-
gung 

Angesichts der bisherigen Beeinträchti-
gungen und der möglichen zukünftigen 
Einschränkungen möchten wir um eine an-
gemessene Entschädigung für die land-
wirtschaftlichen Betriebe bitten, die durch 
die Bauarbeiten betroffen sind. Ziel ist es, 
die entstandenen Schäden auszugleichen 
und eine faire Kompensation für Wertver-
luste sowie zusätzliche Kosten sicherzu-
stellen. Außerdem schlagen wir vor, einen 
Schadensausgleichsfonds einzurichten, 
auf den im Falle weiterer Beeinträchtigun-
gen kurzfristig zugegriffen werden kann. 
Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam 
eine Lösung finden, die für alle Beteiligten 
zufriedenstellend ist und eine gute Zusam-
menarbeit ermöglicht. 

 

Es erfolgt ein Abstimmungsgespräch mit den Eigen-
tümern der Landwirtschaftlichen Flächen. Diese 
können hierzu gerne Ihre Pächter zum Gespräch mit 
einladen 
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Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

A.24.9 Wir sind jederzeit offen für konstruktive 
Gespräche, um gemeinsam Lösungen zu 
finden, die sowohl den Baufortschritt als 
auch die landwirtschaftlichen Belange be-
rücksichtigen. Unser Ziel ist es, Konflikte 
zu minimieren und eine nachhaltige Nut-
zung der Flächen zu gewährleisten. 

Wir danken im Voraus für Ihr Verständnis 
und Ihre Unterstützung und stehen für 
Rückfragen jederzeit gern zur Verfügung. 
Zudem bitten wir um eine frühzeitige Infor-
mation bei Änderungen des Vorhabens, 
die die Bewirtschaftung beeinträchtigen 
könnten, um mögliche Sanktionen im Rah-
men der Agrarförderung zu vermeiden. 

Es erfolgt ein Abstimmungsgespräch mit den Eigen-
tümern der Landwirtschaftlichen Flächen. Diese 
können hierzu gerne Ihre Pächter zum Gespräch mit 
einladen 
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B KEINE BEDENKEN UND ANREGUNGEN DER BEHÖRDEN UND TRÄGER ÖF-
FENTLICHER BELANGE 

 

B.1 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB ALB Abfallwirtschaft 
(gemeinsames Schreiben vom 01.07.2025) 

B.2 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 320 Gesundheitsschutz 
(gemeinsames Schreiben vom 01.07.2025) 

B.3 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 510 Forst 
(gemeinsames Schreiben vom 01.07.2025) 

B.4 Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald – FB 540 Flurneuordnung 
(gemeinsames Schreiben vom 01.07.2025) 

B.5 Eisenbahn-Bundesamt 
(Schreiben vom 30.05.2025) 

B.6 Vermögen und Bau Baden-Württemberg 
(Schreiben vom 22.05.2025) 

B.7 Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 
(Schreiben vom 23.05.2025) 

B.8 Stadt Freiburg im Breisgau – Stadtplanungsamt 
(Schreiben vom 20.06.2025) 

B.9 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 5 Umwelt 

B.10 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 52 Gewässer und Boden 

B.11 Regierungspräsidium Freiburg – Stabsstelle für Energiewende, Windenergie und Klima-
schutz 

B.12 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 54.1-4 Industrie und Gewerbe 

B.13 Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 3 Landwirtschaft, Ländlicher Raum, Veterinär- und 
Lebensmittelwesen 

B.14 Regierungspräsidium Freiburg – Ref. 33 Pflanzliche und tierische Erzeugung 

B.15 Regierungspräsidium Stuttgart – Landesamt für Denkmalpflege 

B.16 Handwerkskammer Freiburg 

B.17 Vodafone Deutschland GmbH  

B.18 Netze BW GmbH 

B.19 terranets bw GmbH 

B.20 DB InfraGO AG 

B.21 Energie und Wasserversorgung Kirchzarten GmbH 

B.22 BUND e.V. 

B.23 AG Fledermaus BW e.V. 

B.24 Landesnaturschutzverband BW 

B.25 NaBu Deutschland e.V. 

B.26 NaBu-Gruppe Freiburg e.V. 

B.27 Bundesanstalt für Immobilienaufgaben 

B.28 Bundesnetzagentur 
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B.29 Gemeindeverwaltungsverband Dreisamtal 

B.30 Gemeinde Buchenbach 

B.31 Gemeinde Kirchzarten – Örtliche Straßenverkehrsbehörde 

B.32 Gemeinde Kirchzarten – FB 5 Abt. Tiefbau 

B.33 Gemeinde Oberried 

B.34 Gemeinde Stegen 
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C PRIVATE STELLUNGNAHMEN AUS DER ÖFFENTLICHKEIT 

 

Nr. Stellungnahmen von Beschlussvorschlag 

C.1 Person 1 
(Schreiben vom 11.06.2025) 

C.1.1 Im Rahmen unserer Genehmigungspla-
nung für die Erweiterung der Stellplätze 
der Fa. Testo auf den Flurstücken 1454 
und 1453 sind diese in Verlängerung der 
Stellplätze im Bestand geplant, auch um 
die Baufläche für den Hochbau der künfti-
gen Erweiterung der Fa. Testo auf diesen 
Flurstücken weitgehend freizuhalten. 
Anbei der Zeichnerische Teil des Lage-
plans zu dieser Planung. 

 

Hier ist ersichtlich, dass die Stellplätze 
zum Teil im Bereich dieser Anbauverbots-
zone (private Grünfläche) liegen, die in Ab-
stand von 20 m von der Bundes- und 
Landstraße auf dem Grundstück liegt. 

Nach Rücksprache mit dem Landratsamt 
kann unsere Planung nur einhergehend 
mit einer Änderung des B-Plans von die-
sem genehmigt werden. 

Wir bitten Sie daher im Rahmen Ihrer Leis-
tungen eine Änderung des B-Plans bezüg-
lich der Anbauverbotszone am nördlichen 
Grundstücksrand im Sinne der Parkplatz-
erweiterungen anzustreben. 
Hier ist zu berücksichtigen, dass geplant 
ist, die Stellplätze in Zukunft auch weiter 
nach Westen zu erweitern, möglichst nah 
an die westliche Grundstückgrenze. 

Dies wird berücksichtigt. 

Der Bebauungsplan wird so angepasst, dass die Er-
weiterung der Stellplätze der Fa. Testo auf den Flur-
stücken 1454 und 1453 in Verlängerung der Stell-
plätze im Bestand entsprechend des Lageplans 
möglich ist. 

Die von der Fa. Testo geplanten Stellplätze sind von 
der B31 aus nicht einsehbar und diese Stellplätze 
beeinträchtigen den Verkehr auf der B 31 nicht. Es 
sind im weiteren Verlauf in Richtung Osten bereits 
Stellplätze mit gleichem Abstand zur Bundesstraße 
vorhanden. Die Stellplätze werden im Ergebnis hier 
durch das Regierungspräsidium Freiburg vom An-
bauverbot nach § 9 FStrG im geplanten Maß ausge-
nommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


